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Begründung der Aufhebung des Vorhaben- und Erschließungsplanes (VEP) 
 
1. Lage des Plangebietes 
 
1.1 Lage in der Region 
 

 
Darstellung unter Verwendung von Daten des Landes Brandenburg 

 
 

Das Plangebiet des aufzuhebenden VEP liegt im OT Vehlefanz der Gemeinde Oberkrämer im Süden des Land-
kreises Oberhavel, nordwestlich der Bundeshauptstadt Berlin. 
Die Gemeinde Oberkrämer, bestehend aus den Ortsteilen Bärenklau, Bötzow, Eichstädt, Marwitz, Schwante, 
Vehlefanz und Neu Vehlefanz, hat ca. 12.255 Einwohner (02.01.2024). Die Gemeinde gehört zum Landkreis 
Oberhavel. 
Südwestlich grenzt die Gemeinde Oberkrämer an die Gemeinde Schönwalde-Glien, östlich an die Städte Hen-
nigsdorf, Velten und Oranienburg und nordwestlich an die Stadt Kremmen. 
Das nächstgelegene Mittelzentrum ist Oranienburg.
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1.2 Lage des Plangebietes des aufzuhebenden VEP im Gemeindegebiet 
 
 

Ausschnitt topografische Karte Gemeinde Oberkrämer, OT Vehlefanz mit Kennzeichnung der Lage des 
Plangebietes des aufzuhebenden VEP 
 

 

 

 Umgrenzung des Plangebietes des des aufzuhebenden VEP 
 

 
Das Plangebiet des aufzuhebenden VEP liegt im OT Vehlefanz südlich der Bärenklauer Straße, östlich der 
Grundschule Vehlefanz.  
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1.3 Plangebiet des aufzuhebenden VEP 
 
Lageplan mit Umgrenzung des Plangebietes des aufzuhebenden VEP 
 

 

 Umgrenzung des Plangebietes des aufzuhebenden Vorhaben- und Erschließungsplanes „Wohnpark 
Bahnstraße – Schäferweg 1“ (heutiges Wohngebiet Schäfergarten) im OT Vehlefanz 

 

Das Plangebiet umfasst den gesamten Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungsplanes (VEP) „Wohn-
park Bahnstraße – Schäferweg 1“ (heutiges Wohngebiet Schäfergarten) im OT Vehlefanz gemäß dem in der 
Anlage beiliegenden Lageplan.  
Es wird begrenzt: 
- im Norden durch die Bärenklauer Straße sowie die rückwärtigen Grundstücksgrenzen der Grundstücke Bären-
klauer Straße 24, 26, 28A, 30A 
- im Westen durch die Zufahrtstraße zum Gemeinbedarfsstandort Vehlefanz an der Nashorn-Grundschule sowie 
des Grundstücks von Kita / Hort / Grünfläche 
- im Süden durch eine Ackerfläche 
- im Osten durch Grünflächen sowie die westlichen Grundstücksgrenzen der Grundstücke Bärenklauer Straße 
32A, 32C sowie der Flurstücke 430 und 433, Flur 009, Gemarkung Vehlefanz. 
 
 
2. Ziel und Zweck der Aufhebung des VEP und Planverfahren 
 
2.1 Ziel und Zweck der Aufhebung des VEP 
 
Planziel ist es, den 1995 in Kraft getretenen und vollständig umgesetzten Vorhaben- und Erschließungsplan 
„Wohnpark Bahnstraße – Schäferweg 1“ (heutiges Wohngebiet Schäfergarten) aufzuheben, da das Planwerk für 
die weitere geordnete städtebauliche Entwicklung im Plangebiet nicht mehr erforderlich ist. 
Der VEP hat im Zuge seiner Realisierung eine geordnete städtebauliche Entwicklung im Plangebiet gewährleistet. 
Da das Planvorhaben vollständig realisiert wurde, kann die Beurteilung von Vorhaben im Plangebiet nun gemäß 
§ 34 BauGB erfolgen. Auf Grundlage des VEP ist eine prägende Bebauung entstanden, die eine Beurteilung von 
Bauvorhaben nach §34 BauGB gut ermöglicht. Ein Erfordernis für einen verbindlichen Bauleitplan besteht für eine 
geordnete städtebauliche Entwicklung im Plangebiet des VEP deshalb nicht.  
Die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des VEP entsprechen, auch wegen des erheblichen Alters des 
Planes, nicht mehr den heutigen Anforderungen und sind teilweise nicht ohne weiteres interpretierbar. (siehe 
hierzu unter 8.) Deshalb besteht ein Planerfordernis für die Aufhebung des VEP.   
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Der Landkreis Oberhavel teilte zum Entwurf der Aufhebung des VEP mit Schreiben vom 02.04.2024 mit: 
 

1. Belange des Bereiches Planung 
1.1 Weiterführende Hinweise 
1.1.1 Hinweise 
Zu dem vorliegenden Entwurf der Aufhebungssatzung des VEP „Wohnpark Bahnstraße - Schäferweg 1" bestehen pla-
nungsrechtlich keine Bedenken. 
Der gern. § 7 Baugesetzbuch-Maßnahmengesetz (BauGB-MaßnahmenG) aufgestellte und am 09.06.1995 in Kraft ge-
tretene VEP wurde vollständig umgesetzt. Die gegenständlich im § 1 Abs. 1, 2 und 3 des Durchführungsvertrages kon-
kret angeführten Vorhaben (Errichtung Doppelhäuser, Reihenhäuser, Erschließungsanlagen) sind fertiggestellt. Die 
Erschließungsanlagen wurden durch die Gemeinde übernommen. Die Festlegungen des Grünordnungsplanes sowie 
die Ersatzmaßnahmen außerhalb des Plangebietes des VEP wurden umgesetzt.  
Die vertraglichen Baupflichten gemäß Durchführungsvertrag sowie auch die Ersatzmaßnahmen sind für den vorliegen-
den VEP erfüllt. 
 

 
 

Eine rechtsklare Anwendbarkeit der teilweise nicht mehr geltenden oder veralteten Rechtsgrundlagen ist, insbesondere 
unter Beachtung heutiger städtebaulicher und bauplanungsrechtlich zeitgemäßer Aspekte, nachvollziehbar nur er-
schwert gegeben. Der unter Pkt. 10.1 „Auswirkungen auf die Zulässigkeit von Vorhaben" (S. 53) erfolgten Argumenta-
tion, dass „ ... wegen der einheitlichen städtebaulichen und baugestalterischen Prägung des bestehenden Plangebie-
tes die Regelungen des§ 34 BauGB ausreichend sind, um zukünftig eine geordnete städtebauliche Entwicklung im 
Plangebiet des aufzuhebenden VEP zu sichern", wird gefolgt. 

 
 
2.2 Planverfahren 
 
2.2.1 Aufhebung eines Vorhaben- und Erschließungsplanes, der nach dem Baugesetzbuch-Maßnah-

mengesetz (BauGB-MaßnahmenG) aufgestellt worden war 
 
Der Landkreis Oberhavel teilte zur Planungsanzeige der Gemeinde Oberkrämer zum Einleitungsbeschluss der 
geplanten Aufhebung des VEP mit Schreiben vom 10.01.204 mit: 
 

B BERÜCKSICHTIGUNG DER BELANGE DES LANDKREISES 
1. Belange des Bereiches Planung 
1.1 Weiterführende Hinweise 
1.1.1 Hinweise 
Mit dem vorliegenden Aufhebungsverfahren des VEP „Wohnpark Bahnstraße-Schäfenweg“ werden planungsrechtliche 
Belange nicht berührt. Der gem. § 7 Baugesetzbuch-Maßnahmengesetz (BauGB-MaßnahmenG) aufgestellte und am 
09.06.1995 in Kraft getretene VEP ist laut Aussage der Gemeinde vollständig umgesetzt worden. 
Das BauGB-MaßnahmenG galt bis zum 31.12.1997. Mit Aufhebung des BauGB-MaßnahmenG durch das BauROG 
1998 ist der VEP dem Bebauungsplan gleichgestellt worden (ErnstlZinkahnlBielenberg/Krautzberger/Krautzberger 
/Jaeger, 151. EL August 2023,BauGB § 3 Rn. 3c). 
Bei der Satzung über den Vorhaben- und Erschließungsplan handelt es sich um ein Instrument, das die Initiative zur 
Schaffung von Baurechten in die Hand des Investors legt, die Planungshoheit voll umfänglich bei den Gemeinden 
belässt und zugleich vertragliche Baupflichten begründet. 
(Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger/Krautzbergen 151. EL August 2023, BauGB § 12 Rn. 10) 
Ein vorhabenbezogener Bebauungsplan kann wie jeder andere Bebauungsplan jederzeit aufgehoben, geändert oder 
ergänzt werden, wenn dafür ein städtebauliches Erfordernis besteht. (Schiller in: Bracher/Reidt/Schiller, Bauplanungs-
recht, 9. Aufl. 2022, Der vorhabenbezogene Bebauungsplan/Vorhaben- und Erschließungsplan, Rn. 13_66) 
Im weiteren Verfahren ist das städtebauliche Erfordernis für die Aufhebung des VEP, insbesondere auch unter Beach-
tung der in diesem Kontext getroffenen vertraglichen Pflichten (Durchführungsvertrag; sonstige vertragliche Regelun-
gen), darzulegen. 
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Berücksichtigung: Das städtebauliche Erfordernis der Aufhebung des Vorhaben- und Erschließungsplanes ist 
vorstehend unter 2.1 dargelegt. 
 
 
2.2.2  Rechtliche Voraussetzungen für die Aufhebung des VEP nach §13a BauGB 
 
Die Aufhebung des VEP soll im beschleunigten Verfahren nach §13a BauGB als Planungsmaßnahme der Innen-
entwicklung erfolgen. Nachfolgend werden die hierfür geltenden rechtlichen Anforderungen sowie deren Berück-
sichtigung dargelegt. 
 
Gemäß BauGB wird für Bebauungspläne der Innenentwicklung gemäß §13a BauGB folgendes geregelt: 
 

(1) Ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der 
Innenentwicklung (Bebauungsplan der Innenentwicklung) kann im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. Der Be-
bauungsplan darf im beschleunigten Verfahren nur aufgestellt werden, wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne 
des § 19 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung oder eine Größe der Grundfläche festgesetzt wird von insgesamt 
 

1. weniger als 20.000 Quadratmetern, wobei die Grundflächen mehrerer Bebauungspläne, die in einem engen sachli-
chen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, mitzurechnen sind, …oder 
 

2. 20.000 Quadratmetern bis weniger als 70.000 Quadratmetern, wenn auf Grund einer überschlägigen Prüfung unter 
Berücksichtigung der in Anlage 2 dieses Gesetzes genannten Kriterien die Einschätzung erlangt wird, dass der Bebau-
ungsplan voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 in der Abwägung zu 
berücksichtigen wären (Vorprüfung des Einzelfalls); die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Auf-
gabenbereiche durch die Planung berührt werden können, sind an der Vorprüfung des Einzelfalls zu beteiligen. Wird in 
einem Bebauungsplan weder eine zulässige Grundfläche noch eine Größe der Grundfläche festgesetzt, ist bei Anwen-
dung des Satzes 2 die Fläche maßgeblich, die bei Durchführung des Bebauungsplans voraussichtlich versiegelt wird. 
Das beschleunigte Verfahren ist ausgeschlossen, wenn durch den Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben be-
gründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen. Das beschleunigte Verfahren ist auch ausgeschlossen, wenn 
Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter oder dafür bestehen, 
dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 
Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 
 

(2) Im beschleunigten Verfahren 
1. gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 entsprechend; 
2. kann ein Bebauungsplan, der von Darstellungen des Flächennutzungsplans abweicht, auch aufgestellt werden, bevor 
der Flächennutzungsplan geändert oder ergänzt ist; die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebiets 
darf nicht beeinträchtigt werden; der Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung anzupassen; 
3. soll einem Bedarf an Investitionen zur Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, zur Versorgung der 
Bevölkerung mit Wohnraum oder zur Verwirklichung von Infrastrukturvorhaben in der Abwägung in angemessener Weise 
Rechnung getragen werden; 
4. gelten in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 1 Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu 
erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig.  
 

(3) Bei Aufstellung eines Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren ist ortsüblich bekannt zu machen,  
1. dass der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
aufgestellt werden soll, in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 2 einschließlich der hierfür wesentlichen Gründe, und   
2. wo sich die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung 
unterrichten kann und dass sich die Öffentlichkeit innerhalb einer bestimmten Frist zur Planung äußern kann, sofern 
keine frühzeitige Unterrichtung und Erörterung im Sinne des § 3 Abs. 1 stattfindet.  
Die Bekanntmachung nach Satz 1 kann mit der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 2 Abs. 1 Satz 2 verbunden werden. 
In den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 2 erfolgt die Bekanntmachung nach Satz 1 nach Abschluss der Vorprüfung des 
Einzelfalls.  
 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für die Änderung und Ergänzung und Aufhebung eines Bebauungsplans. 
 
 
2.2.3 Begründung der Aufhebung eines VEP als Planungsmaßnahme der Innenentwicklung im be-

schleunigten Verfahren nach §13a BauGB 
 
Gemäß §13a(4) BauGB gelten die Absätze 1 bis 3 § 13a BauGB entsprechend für die Änderung und Ergän-
zung und Aufhebung eines Bebauungsplans.  
§13a BauGB Absatz 1 Satz 1 regelt: 
Ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maß-
nahmen der Innenentwicklung (Bebauungsplan der Innenentwicklung) kann im beschleunigten Verfahren 
aufgestellt werden. 
 

Das Plangebiet liegt umfasst einen Teil des Siedlungsgebietes des OT Vehlefanz. Demnach dient die vorliegende 
Planung der Verwirklichung einer Planungsmaßnahme der Innenentwicklung.  
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§13a BauGB Absatz 1 Satz 2 regelt: 
     Der Bebauungsplan darf im beschleunigten Verfahren nur aufgestellt werden, wenn in ihm eine zuläs-

sige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung oder eine Größe der Grund-
fläche festgesetzt wird von insgesamt 

     1. weniger als 20.000 Quadratmetern, wobei die Grundflächen mehrerer Bebauungspläne, die in einem 
engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, mitzurechnen sind, 
(…) 

 

Größe des Plangebietes:   ca. 4,56 ha 
Größe der bestehenden Baugebietsfläche WR ca. 2,80 ha 
Geplantes Maß der baulichen Nutzung:  GRZ 0,4 
Zulässige Grundfläche gemäß §19(2) BauNVO:2,80 ha x 0,4 = 1,12 ha  
 

Die gemäß den Festsetzungen des realisierten VEP zulässige Grundfläche gemäß §19(2) BauNVO liegt mit ca. 
11.200 m² erheblich unterhalb des Schwellenwertes gemäß §13a(1) Satz 2 Nr. 1 BauGB von 20.000 m².  
Wegen der bereits vollständigen Bebauung des Plangebietes mit Doppel- und Reihenhäusern ist auch bei Auf-
hebung des VEP und zukünftiger Beurteilung des Plangebietes nach §34 BauGB keine erhebliche zusätzliche 
Bebauung im Plangebiet zu erwarten. Da die Aufhebung des VEP keine erhebliche zusätzliche Bebauung ermög-
licht, ergeben sich insofern auch keine kumulierenden Wirkungen zu anderen Planvorhaben. 
 
Das beschleunigte Verfahren ist ausgeschlossen, wenn durch den Bebauungsplan die Zulässigkeit von 
Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach 
dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen. 
 

Entsprechend den Festsetzungen des VEP „Wohnpark Bahnstraße – Schäferweg 1“ ist im Plangebiet ein reines 
Wohngebiet entstanden. Anlagen und Nutzungen, die auf Grund ihrer erheblichen Auswirkungen einer Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder 
nach Landesrecht unterliegen, sind in reinen Wohngebieten auch bei einer Beurteilung gemäß § 34 BauGB nicht 
zulässig.  
Demnach begründet die geplante Aufhebung des VEP nicht die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder 
nach Landesrecht unterliegen. 
 
Das beschleunigte Verfahren ist auch ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung 
der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter bestehen.  
 

§1(6) Nr. 7b BauGB betrifft folgende Belange: 
b)   die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgeset-
zes, 
 

Das Plangebiet liegt nicht in einem Natura 2000-Gebiet. Es befinden sich auch keine Natura-2000-Gebiete im 
Einwirkungsbereich der vorliegenden Planung. 
 
Das beschleunigte Verfahren ist auch ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bei 
der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach 
§ 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 
 

Da im Ergebnis der geplanten Aufhebung des VEP das im Plangebiet vorhandene reine Wohngebiet fortbeste-
hen wird, ergeben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass sich aus der geplanten Aufhebung des VEP Pflichten 
zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes ergeben könnten. 
 
Gemäß §13a(2)3. BauGB soll ein Bebauungsplan der Innenentwicklung einem Bedarf an Investitionen zur 
Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum oder zur Verwirklichung von Infrastrukturvorhaben in der 
Abwägung in angemessener Weise Rechnung getragen werden 
 

Der aufzuhebende VEP bezieht sich auf ein bestehendes Wohngebiet, für dessen zukünftige geordnete städte-
bauliche Entwicklung die Beurteilung gemäß §34 BauGB zielführender ist, als der Fortbestand des bisherigen 
VEP. Deshalb trägt die Aufhebung des bestehenden VEP der Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum und 
der zugehörigen Erschließungsinfrastruktur angemessen Rechnung. 
 
 
3. Übergeordnete Planung 
 

3.1 Raumordnung und Landesplanung 
 

3.1.1 Rechtliche Grundlagen der Raumordnung und Landesplanung 
 

Für die Gemeinde Oberkrämer ergeben sich die Erfordernisse der Raumordnung im Sinne des §3 Nr. 1 ROG 
insbesondere aus 
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•  Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) vom 18.12.2007 (GVBI. 1 S. 235) 
•  Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) in der Fassung der Verordnung 

vom 29.04.2019, (GVBl. II - 2019, Nr. 35), in Kraft getreten mit Wirkung vom 01.07.2019 
 

Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin Brandenburg teilte mit Schreiben vom 17.01.2024 im Rah-
men der Anfrage nach den Zielen der Raumordnung und Landesplanung zum vorliegenden Planvorhaben mit: 
 

Stellungnahme zur Zielanfrage gemäß Art.12 bzw.13 des Landesplanungsvertrages 
Ziele der Raumordnung stehen nicht entgegen. 
 

Rechtliche Grundlagen zur Beurteilung der Planungsabsicht 
• Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) vom 18.12.2007 (GVBl. I S. 235) 
• Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) vom 29.04.2019 (GVBI. II, Nr. 35) 
 

Bindungswirkung 
Gemäß§ 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. Die Ziele der Raumordnung 
können im Rahmen der Abwägung nicht überwunden werden. 
Die für die Planung relevanten Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung sind aus den o. g. Rechts-
grundlagen von der Kommune eigenständig zu ermitteln und im Rahmen der Abwägung angemessen zu berücksichti-
gen. 
 

Hinweise 
• Diese Stellungnahme gilt, solange die Grundlagen, die zur Beurteilung der Planung geführt haben, nicht wesentlich 
geändert wurden. Die Erfordernisse aus weiteren Rechtsvorschriften bleiben von dieser Mitteilung unberührt. (…)“ 

 

Berücksichtigung: Die für die Planung relevanten Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumord-
nung werden nachfolgend aus den o. g. Rechtsgrundlagen ermitteln und die Berücksichtigung der Ziele und an-
gemessene abwägende Berücksichtigung der Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung in der 
vorliegenden Planung werden nachfolgend dargelegt.  
 
3.1.2 Berücksichtigung der Anforderungen gemäß LEP HR und LEPro 2007 in der vorliegenden  
 Planung 
 

Für das vorliegende Planvorhaben sind insbesondere folgende Erfordernisse der Raumordnung relevant: 
 

 Zeichnerische Festlegungen des Landesentwicklungsplanes Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg 
(LEP HR) 

 

Gemäß Festlegungskarte des LEP HR kommt der Gemeinde Oberkrämer keine zentralörtliche Funktion zu.  
Das Gemeindegebiet liegt jedoch teilweise im Gestaltungsraum Siedlung gemäß Ziel Z 5.6 Absatz 1. 
Der Standort des Planvorhabens liegt innerhalb des Gestaltungsraumes Siedlung gemäß Ziel 5.6 Abs. 1. 
 

Ausschnitt Festlegungen des Landesentwicklungs-
planes Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg  
(LEP HR) 

 
 
Standort Planvorhaben 
 

 

 
 

 

 

 
 Strukturräume 

 

Ziel 1.1 LEP HR Strukturräume der Hauptstadtregion 
Die Gemeinde Oberkrämer ist Bestandteil der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg 
 
Entwicklungsachsen  
Die Gemeinde Oberkrämer ist Achsengemeinde der Entwicklungsachse Hennigsdorf / Velten / Oberkrämer 
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 Siedlungsentwicklung 
 

Grundsatz aus § 5 Abs. 1 LEPro 2007 
die Siedlungsentwicklung soll auf Zentrale Orte und raumordnerisch festgelegte Siedlungsbereiche ausge-
richtet werden; 

 
Grundsatz aus § 5 Abs. 2 LEPro 2007 
die Innenentwicklung soll Vorrang vor der Außenentwicklung haben; Erhaltung und Umgestaltung des bau-
lichen Bestandes in vorhandenen Siedlungsbereichen und Reaktivierung von Siedlungsbrachflächen sollen 
Priorität haben; 
 

Grundsatz aus § 5 Abs. 3 LEPro 2007 
verkehrssparende Siedlungsstrukturen sollen angestrebt werden; In den raumordnerisch festgelegten Sied-
lungsbereichen, die durch schienengebundenen Personennahverkehr gut erschlossen sind, soll sich die 
Siedlungsentwicklung an dieser Verkehrsinfrastruktur orientieren.   
 

Grundsätze 5.1 LEP HR Innenentwicklung und Funktionsmischung  
(1) Die Siedlungsentwicklung soll unter Nutzung von Nachverdichtungspotenzialen innerhalb vorhandener 
Siedlungsgebiete sowie unter Inanspruchnahme vorhandener Infrastruktur auf die Innenentwicklung kon-
zentriert werden. Dabei sollen die Anforderungen, die sich durch die klimabedingte Erwärmung insbesondere 
der Innenstädte ergeben, berücksichtigt werden.   
(2) Die Funktionen Wohnen, Arbeiten, Versorgung, Bildung und Erholung sollen einander räumlich zugeord-
net und ausgewogen entwickelt werden.   

 

Z 5.6  Schwerpunkte der Wohnsiedlungsflächenentwicklung  
(1) In Berlin und im Berliner Umland ist der Gestaltungsraum Siedlung der Schwerpunkt für die Entwicklung 
von Wohnsiedlungsflächen. Die Festlegungen Z 5.2, Z 5.3 und Z 5.4 gelten innerhalb des Gestaltungsrau-
mes Siedlung nicht.  
(…) 
(3) In den Schwerpunkten nach Absatz 1 und Absatz 2 ist eine quantitativ uneingeschränkte Entwicklung 
von Wohnsiedlungsflächen über die Eigenentwicklung hinaus möglich. 

 
Berücksichtigung in der vorliegenden Planung: 
 
Das Plangebiet des aufzuhebenden VEP mit Fortbestand des vorhandenen Wohngebietes und zukünftiger Beur-
teilung gemäß §34 BauGB liegt innerhalb des Gestaltungsraumes Siedlung gemäß Ziel Z5.6 LEP HR. Hiermit 
entspricht es auch dem Grundsatz aus § 5 Abs. 1 LEPro 2007. 
Der Grundsatz aus § 5 Abs. 2 LEPro 2007 (Vorrang Innenentwicklung) steht der vorliegenden Planung nicht 
entgegen. 
Das nach Aufhebung des VEP fortbestehende Wohngebiet liegt im Einzugsbereich des Regionalbahn-Haltepunk-
tes Vehlefanz. Am Bahnhof Vehlefanz befindet sich auch ein Haltepunkt von Regionalbuslinien. Somit entspricht 
die vorliegende Planung auch dem Grundsatz aus § 5 Abs. 3 LEPro 2007 (Erschließung durch schienengebun-
denen und weiteren ÖPNV)  
Im Ortsteil Vehlefanz sind Einrichtungen der sozialen Infrastruktur (Grundschule, Hort, Kita, Haus der Generatio-
nen) sowie Einzelhandel und Dienstleistungen vorhanden. Der Grundsatz 5.1 LEP HR Innenentwicklung und 
Funktionsmischung steht der vorliegenden Aufhebung des VEP mit Fortbestand des bestehenden Wohngebie-
tes und zukünftiger Beurteilung gemäß §34 BauGB nicht entgegen. 
 
 
 Freiraumentwicklung 

 

Grundsätze zur Freiraumentwicklung aus § 6 LEPro 2007 
(1) Die Naturgüter Boden, Wasser, Luft, Pflanzen- und Tierwelt sollen in ihrer Funktions- und Regenerati-
onsfähigkeit sowie ihrem Zusammenwirken gesichert und entwickelt werden. Den Anforderungen des Klima-
schutzes soll Rechnung getragen werden.  
(2)  Die Inanspruchnahme und die Zerschneidung des Freiraums, insbesondere von großräumig unzerschnit-
tenen Freiräumen, sollen vermieden werden. Zerschneidungswirkungen durch bandartige Infrastruktur sollen 
durch räumliche Bündelung minimiert werden.  
(3)  Die öffentliche Zugänglichkeit und Erlebbarkeit von Gewässerrändern und anderen Gebieten, die für die 
Erholungsnutzung besonders geeignet sind, sollen erhalten oder hergestellt werden. Siedlungsbezogene 
Freiräume sollen für die Erholung gesichert und entwickelt werden.  
(4) Freiräume mit hochwertigen Schutz-, Nutz- und sozialen Funktionen sollen in einem Freiraumverbund 
entwickelt werden. 
 

Grundsatz 6.1 LEP HR Freiraumentwicklung  
(1) Der bestehende Freiraum soll in seiner Multifunktionalität erhalten und entwickelt werden.  
Bei Planungen und Maßnahmen, die Freiraum in Anspruch nehmen oder neu zerschneiden, ist den Belangen 
des Freiraumschutzes besonderes Gewicht beizumessen.   
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(2) Der landwirtschaftlichen Bodennutzung ist bei der Abwägung mit konkurrierenden Nutzungsansprüchen 
besonderes Gewicht beizumessen. Die Weiterentwicklung von Möglichkeiten der Erzeugung nachhaltiger 
ökologisch produzierter Landwirtschaftsprodukte ist in Ergänzung zur konventionellen Erzeugung von be-
sonderer Bedeutung.  
 

 
Ziel 6.2 LEP HR Freiraumverbund 
(1) Der Freiraumverbund ist räumlich und in seiner Funktionsfähigkeit zu sichern. Raumbedeutsame Planun-
gen und Maßnahmen, die den Freiraumverbund in Anspruch nehmen oder neu zerschneiden, sind ausge-
schlossen, sofern sie die Funktionen des Freiraumverbundes oder seine Verbundstruktur beeinträchtigen.   

 
Berücksichtigung in der vorliegenden Planung: 
Der geplanten Aufhebung des VEP und der zukünftigen Beurteilung des bestehenden Wohngebietes nach §34 
BauGB stehen Belange der Freiraumentwicklung nicht entgegen. 
 
 Klima, Hochwasser und Energie 

 

Grundsätze zu Klima und Hochwasser aus § 6 LEPro 2007:  
(1) […] Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen werden.  
(5) Zum vorbeugenden Hochwasserschutz sollen Überschwemmungsgebiete erhalten und Rückhalteräume 
geschaffen werden. Die Wasserrückhaltung in Flusseinzugsgebieten soll verbessert werden. In Gebieten, 
die aufgrund ihrer topografischen Lage hochwassergefährdet sind, sollen Schadensrisiken minimiert werden. 

 

Grundsätze 8.1 LEP HR Klimaschutz, Erneuerbare Energien   
(1) Zur Vermeidung und Verminderung des Ausstoßes klimawirksamer Treibhausgase sollen   
– eine energiesparende, die Verkehrsbelastung verringernde und zusätzlichen Verkehr vermeidende  
Siedlungs- und Verkehrsflächenentwicklung angestrebt werden,  
– eine räumliche Vorsorge für eine klimaneutrale Energieversorgung, insbesondere durch erneuerbare Ener-
gien, getroffen werden.  
(2) Ökosysteme wie Wälder, Moore und Feuchtgebiete sollen als natürliche Kohlenstoffsenken zur CO2 -
Speicherung erhalten und entwickelt werden.   

 

Grundsätze 8.3 LEP HR Anpassung an den Klimawandel  
Bei Planungen und Maßnahmen sollen die zu erwartenden Klimaveränderungen und deren Auswirkungen 
und Wechselwirkungen berücksichtigt werden. Hierzu soll durch einen vorbeugenden Hochwasserschutz in 
Flussgebieten, durch den Schutz vor Hitzefolgen in bioklimatisch belasteten Verdichtungsräumen und Innen-
städten, durch Maßnahmen zu Wasserrückhalt und -versickerung sowie zur Verbesserung des Landschafts-
wasserhaushaltes Vorsorge getroffen werden.   

 
Berücksichtigung in der vorliegenden Planung: 
Der geplanten Aufhebung des VEP und der zukünftigen Beurteilung des bestehenden Wohngebietes nach §34 
BauGB stehen Belange der Klimaschutzes nicht entgegen. 
 
Anpassung der vorliegenden Planung an die Ziele und Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung 
Auf Grund der vorstehend dargelegten Berücksichtigung der Ziele und Grundsätze der Raumordnung und Lan-
desplanung wird davon ausgegangen, dass diese der vorliegenden Aufhebung des VEP und der zukünftigen 
Beurteilung des bestehenden Wohngebietes nach §34 BauGB nicht entgegenstehen. 
 
 
3.2 Regionalplanung 
 

3.2.1 Rechtliche Grundlagen der Regionalplanung 
 

- Satzung über den Regionalplan Prignitz-Oberhavel, Sachlicher Teilplan „Windenergienutzung" (ReP-Wind) 
vom 05. März 2003 (im Amtsblatt für Brandenburg Nr. 36 vom 10.09.2003)  
(Hinweis: Der Regionalvorstand der Regionalen Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel (RPG) hat in der Sitzung 1/2018 am 21. März 2018 die 
Festlegung getroffen, dass der Regionalplan Prignitz-Oberhavel – Sachlicher Teilplan Windenergienutzung von 2003 nicht weiter angewendet wird.) 

 

- Regionalplan Prignitz-Oberhavel, - Sachlicher Teilplan „Rohstoffsicherung / Windenergienutzung" (ReP-
RW) Satzungsbeschluss vom 24. November 2010 und Teilgenehmigung (ohne Windenergie und Vorbehaltsgebiet 
Nr. 65 „Velten“ vom 14.02.2012) 

 

- Sachlicher Teilplan "Freiraum und Windenergie" der Regionalen Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberha-
vel, Satzungsbeschluss vom 21. November 2018  
(Hinweis: Der Regionalplan wurde von der Regionalversammlung am 21. November 2018 als Satzung beschlossen. Die Gemeinsame 
Landesplanungsabteilung hat den Regionalplan im Juli 2019 genehmigt. Ausgenommen hiervon ist das Kapitel "Windenergienutzung" 
Der Plan tritt erst mit Bekanntmachung in Kraft.) 

 

- Sachlicher Teilplan "Grundfunktionale Schwerpunkte" vom 8. Oktober 2020 (mit Bekanntmachung der Ge-
nehmigung im Amtsblatt für Brandenburg - Nr. 51 vom 23. Dezember 2020 in Kraft getreten)  

  



Gemeinde Oberkrämer, Aufhebung VEP „Wohnpark Bahnstraße – Schäferweg 1“ im OT Vehlefanz     Satzung April 2024 

Planungsbüro Ludewig GbR 13

3.2.2 Berücksichtigung der Anforderungen der Regionalplanung in der vorliegenden Planung 
 
Der Sachliche Teilplan "Freiraum und Windenergie" der Regionalen Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberha-
vel enthält für den Bereich des Plangebietes des aufzuhebenden VEP folgende Darstellungen: 
 

 

Ausschnitt Festlegungen Sachliche Teilplan "Freiraum und Windenergie" 
 

 
Auszug Legende 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Standort 
Planvorhaben 
 

Das Plangebiet des aufzuhebenden VEP liegt außerhalb des Vorrangebietes Freiraum (1.1(Z)) gemäß dem 
Sachlichen Teilplan "Freiraum und Windenergie".  
 

Der Sachliche Teilplan "Grundfunktionale Schwerpunkte" vom 8. Oktober 2020 ist mit Bekanntmachung der 
Genehmigung im Amtsblatt für Brandenburg- Nr. 51 vom 23. Dezember 2020 in Kraft getreten. 
Nach dem Ziel des sachlichen Teilplanes "Grundfunktionale Schwerpunkte" ist der OT Vehlefanz Grundfunkti-
onaler Schwerpunkt in der Gemeinde Oberkrämer.  
 

Hierzu sind folgende Grundsätze festgelegt: 
G 2 Sicherung und Stärkung der Bündelungsfunktion  
Die Bündelungsfunktion der Grundfunktionalen Schwerpunkte soll gesichert, gestärkt und entwickelt werden. Die zu-
sätzlichen Wohnbauflächen sollen dem Versorgungskern räumlich zugeordnet werden. Publikums- und kundeninten-
sive Einrichtungen sollen hier ihren Standort haben bzw. mit ihrem Standort zu einer Stärkung der Versorgungskerne 
beitragen.  
  
G 3 Sicherung und Entwicklung der Verknüpfungsfunktion  
Die Erreichbarkeit der Grundfunktionalen Schwerpunkte, insbesondere der Versorgungskerne, soll für alle Bevölke-
rungsgruppen gesichert und bedarfsgerecht verbessert werden. Die Verknüpfungen im öffentlichen Verkehr und zwi-
schen den Verkehrsträgern, insbesondere der Zugang zum SPNV, sollen gesichert, gestärkt und entwickelt werden. 
Die Anbindung an die Mittelzentren sowie die Metropole Berlin soll in guter Qualität abgesichert werden.   

 
Der geplanten Aufhebung des VEP und der zukünftigen Beurteilung des bestehenden Wohngebietes nach §34 
BauGB stehen die Ziele und Grundsätze des Sachlichen Teilplanes "Grundfunktionale Schwerpunkte" nicht ent-
gegen. 
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Die übrigen, unter 3.2.1 aufgeführten Regionalplanungen enthalten in Bezug auf das hier vorliegende Plangebiet 
keine relevanten Darstellungen.  
Insgesamt wird davon ausgegangen, dass die Ziele und Grundsätze der Regionalplanung dem hier vorliegenden 
Bebauungsplan nicht entgegenstehen.  
 
 
4. Kommunale Planungen für den Bereich des Plangebietes 
 
4.1 Darstellung des Flächennutzungsplanes im Plangebiet des aufzuhebenden VEP 
 
Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Oberkrämer mit ergänzender Darstellung des 
Plangebietes 
 

 
 

 Umgrenzung des Plangebietes des aufzustellenden Bebauungsplanes 
 
Der Flächennutzungsplan stellt im Bereich des Plangebietes des aufzuhebenden VEP eine Wohnbaufläche dar. 
Das entspricht der vorhandenen Nutzung des Plangebietes durch ein Wohngebiet, das nach Aufhebung des VEP 
gemäß §34 BauGB zu beurteilen ist. 
 
 
4.2 Übersicht kommunaler Bauleitplanungen in der Umgebung des Plangebietes des aufzuhebenden 

VEP 
 
In der Umgebung des Plangebietes der vorliegenden Aufhebung des VEP „Wohnpark Bahnstraße - Schäferweg 
1“ befinden sich die Plangebiete folgender kommunaler Bauleitplanungen: 
 
2. Änderung FNP Oberkrämer im Plangebiet des Bebauungsplanes 80/2021 "Wohngebiet am Schäfer-
weg" 
- in Aufstellung, Lage ca. 120m entfernt südwestlich des Plangebietes des aufzuhebenden VEP, siehe unter 4.3 
 
Bebauungsplan 29-2007 „Sportplatz “ 
- rechtskräftig, Lage ca. 120m entfernt südwestlich des Plangebietes des aufzuhebenden VEP, siehe unter 4.4 
 
Bebauungsplan 80/2021 "Wohngebiet am Schäferweg" 
- in Aufstellung, Lage südlich angrenzend an das Plangebiet des aufzuhebenden VEP, siehe unter 4.5 
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Bebauungsplan BP 82/2022 "Wohngebiet Schäferweg/ Koppehof - am Bahnhof" 
- in Aufstellung, Lage ca. 130m östlich des Plangebietes des aufzuhebenden VEP, siehe unter 4.6 
 
 
Übersichtsplan mit Darstellung der Lage der kommunalen Bauleitplanungen in der Umgebung des Plan-
gebietes des aufzuhebenden VEP 

 
 
4.3 Geplante 2. Änderung des Flächennutzungsplanes innerhalb des Plangebietes des Bebauungs-

planes Nr. 80/2021 "Wohngebiet am Schäferweg“ 

 
Das Plangebiet der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes liegt in der Gemeinde Oberkrämer im OT Vehlefanz 
nördlich des westlichen Teiles des Schäferweges. Es umfasst eine ca. 3,57 ha große Teilfläche des in Aufstellung 
befindlichen Bebauungsplanes Nr. 80/2021 "Wohngebiet am Schäferweg“. 
 
Folgende Planungsziele werden angestrebt: 
- Anpassung der geplanten Nutzungen der Gemeinbedarfsfläche an den aktuellen Bedarf (sozialen und sport-

lichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen) 
- Verkleinerung der geplanten Flächen für bauliche Nutzungen (Wohngebiet und Gemeinbedarf) 
- Vergrößerung der geplanten öffentlichen Grünfläche am Koppehofer Feldgraben 
- Schaffung eines Grünzuges südlich des Wohngebietes Schäfergarten mit Anbindung an die dort vorhande-

nen Wohngebietsgrünflächen 
Mit der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes sollen auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung die 
Voraussetzungen für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 80/2021 "Wohngebiet am Schäferweg“ (siehe 
unter 4.5) geschaffen werden. 
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Im Entwurf (Dezember 2023) ist die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes innerhalb des Plangebietes des 
Bebauungsplans Nr. 80/2021 "Wohngebiet am Schäferweg“ im OT Vehlefanz wie folgt vorgesehen: 
 

Ausschnitt des Flächennutzungsplanes mit  
bisheriger Darstellung im geplanten Änderungs-
bereich 

Ausschnitt des Flächennutzungsplanes mit  
geplanter geänderter Darstellung im Änderungs- 
bereich 

 
Auszug Legende Flächennutzungsplan 
 

 
 
 

 
Mit der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes Oberkrämer ist u. a. die Schaffung eines Grünzuges südlich 
des Wohngebietes Schäfergarten mit Anbindung an die dort vorhandenen Wohngebietsgrünflächen vorgese-
hen. Die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes steht der geplanten Aufhebung des VEP „Wohnpark Bahn-
straße – Schäferweg 1“ nicht entgegen. 
 
 
4.4 Bebauungsplan Nr. 29-2007 „Sportplatz “ südwestlich des Plangebietes des aufzuhebenden VEP 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 29-2007 „Sportplatz “(Planungsbüro Ludewig GbR, April 2008) 
umfasst den Sportplatz Schäferweg, der südwestlich in ca. 120m Entfernung zum Plangebiet des aufzuhebenden 
VEP liegt. Er trifft folgende Festsetzungen: 
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Bebauungsplan Nr. 29-2007 „Sportplatz “ (Planungsbüro Ludewig GbR, April 2008) 
 

 

  Legende 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
links: Planzeichnung 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Die Belange des Immissionsschutzes des vorhandenen Wohngebietes im Plangebiet des aufzuhebenden VEP 
waren bei der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 29-2007 „Sportplatz “ bereits berücksichtigt worden.  
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Der aufzuhebende VEP enthält in Bezug auf den Immissionsschutz gegen den Sportlärm des Sportplatzes keine 
Festsetzungen. Die geplante Aufhebung des VEP hat keine Auswirkungen bezüglich des Sportlärms des Sport-
platzes am Schäferweg. 
 
 
4.5 In Aufstellung befindlicher Bebauungsplan Nr. 80/2021 "Wohngebiet am Schäferweg" 
 
4.5.1 Geplante Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 80/2021 "Wohngebiet am Schäferweg" 

 
Südlich angrenzend an den Geltungsbereich des Plangebietes des aufzuhebenden VEP schließt sich das Plan-
gebiet des in Aufstellung befindlicher Bebauungsplan Nr. 80/2021 "Wohngebiet am Schäferweg" an, in dem fol-
gende Festsetzungen geplant sind: 
 
Planzeichnung Bebauungsplan Nr. 80/2021 "Wohngebiet am Schäferweg" OT Vehlefanz   (Verkleinerung)  
(Satzung April 2024) 
 

 
Legende     
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Textliche Festsetzungen Bebauungsplan Nr. 80/2021 "Wohngebiet am Schäferweg" OT Vehlefanz    
(Satzung April 2024) 
 

Textliche Festsetzungen gem. §9 BauGB i.V.m. BauNVO und BbgBO 
 

I. Planungsrechtliche Festsetzungen 
1.  Art der baulichen Nutzung (§9 BauGB, BauNVO) 
1.1 Allgemeines Wohngebiet (§4 BauNVO) 
Für die gemäß Planzeichnung als allgemeines Wohngebiet festgesetzten Flächen wird festgesetzt:  
 

Allgemeines Wohngebiet gemäß §4 BauNVO 
(1) Allgemein zulässig sind Nutzungen nach §4 Absatz 2 BauNVO. Das sind: 

1. Wohngebäude, 
2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störenden Hand-
werksbetriebe, 
3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

(2) Gem. §1 Abs. 6 BauNVO wird bestimmt, dass die Ausnahme nach §4 Abs.3 Nr.5 BauNVO (Tankstellen) nicht Bestand-
teil des Bebauungsplanes wird.  
(3) Nutzungen nach §4 Abs.3 Nr. 1 bis 4 sind ausnahmsweise zulässig. Das sind: 

1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
3. Anlagen für Verwaltung, 
4. Gartenbaubetriebe 

 
1.2 Fläche für den Gemeinbedarf (§9 Abs. 1 Nr. 5. BauGB) 
(1) In der gemäß Planzeichnung als Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „sozialen Zwecken dienende 
Gebäude und Einrichtungen“ festgesetzten Fläche sind nur folgende Nutzungen zulässig: 

- Einrichtungen und Anlagen zur Kindertagesbetreuung von Vorschulkindern (Kita) und von Grundschülern (Schulhort) 
(2) Stellplätze und Garagen im Sinne des § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen / Nebengebäude im Sinne des § 14 Abs. 1 
BauNVO sind auf der in der Planzeichnung als Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „sozialen Zwecken 
dienende Gebäude und Einrichtungen“ festgesetzten Fläche zulässig. 
 
1.3 Fläche für Sportanlagen (§9 Abs. 1 Nr. 5. BauGB) 
(1) In der gemäß Planzeichnung als Fläche für Sportanlagen festgesetzten Fläche sind nur folgende Nutzungen zulässig: 

- Sportfunktionsgebäude für den Vereinssport 
- Beachvolleyballplätze 
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(2) Stellplätze und Garagen im Sinne des § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen / Nebengebäude im Sinne des § 14 Abs. 1 
BauNVO sind auf der in der Planzeichnung als Fläche für Sportanlagen festgesetzten Fläche zulässig. 
 
2.  Maß der baulichen Nutzung (§9 BauGB, BauNVO) 
2.1 Grundflächenzahl (§9 Abs.1 Nr.1 BauGB, § 16 Abs.2 Nr.1 und § 19 Abs.4 Satz 3 BauNVO) 
2.1.1 Grundflächenzahl im allgemeinen Wohngebiet 
(1) Für die gemäß Planzeichnung festgesetzten Teilflächen des allgemeinen Wohngebietes wird festgesetzt:  

- Teilflächen WA 1:  Grundflächenzahl GRZ 0,25 
- Teilfläche   WA 2:  Grundflächenzahl GRZ 0,3 

(2) Gemäß § 19 Abs.4 Satz 3 BauNVO wird festgesetzt, dass durch die Grundflächen gemäß § 19 Abs.4 Satz 1 BauNVO die 
festgesetzte GRZ wie folgt überschritten werden darf: 

-die in den Teilflächen WA1 festgesetzte GRZ 0,25 um 50% bis zu GRZ 0,375 
- die in der Teilfläche WA2 festgesetzte GRZ 0,3 um 70% bis zu GRZ 0,51 

 
2.1.2 Grundflächenzahl auf der Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „sozialen Zwecken die-

nende Gebäude und Einrichtungen“ 
(1) Für die gemäß Planzeichnung festgesetzte Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „sozialen Zwecken 
dienende Gebäude und Einrichtungen“ wird festgesetzt:  
 - Grundflächenzahl GRZ 0,4  
(2) Gemäß § 19 Abs.4 Satz 3 BauNVO wird festgesetzt, dass durch die Grundflächen gemäß § 19 Abs.4 Satz 1 BauNVO die 
festgesetzte GRZ wie folgt überschritten werden darf: 

- die in der Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrich-
tungen“ festgesetzte GRZ 0,4 um 50% bis zu GRZ 0,6 

 
2.1.3 Grundflächenzahl auf der Fläche für Sportanlagen 
(1) Für die gemäß Planzeichnung festgesetzte Fläche für Sportanlagen wird festgesetzt:  
 - Grundflächenzahl GRZ 0,3 
(2) Gemäß § 19 Abs.4 Satz 3 BauNVO wird festgesetzt, dass durch die Grundflächen gemäß § 19 Abs.4 Satz 1 BauNVO die 
festgesetzte GRZ wie folgt überschritten werden darf: 

- die in der Fläche für Sportanlagen festgesetzte GRZ 0,3 um 50% bis zu GRZ 0,45 
Sandflächen, wie z. B. Beachvolleyballplätze, sind nicht auf die Grundflächen baulicher Anlagen anzurechnen. 
 
2.2 Zahl der Vollgeschosse (§9 Abs.1 Nr.1 BauGB §16 Abs.2 Nr.3 BauNVO) 
2.2.1 Zahl der Vollgeschosse im allgemeinen Wohngebiet 
Die Zahl der Vollgeschosse wird für die gemäß Planzeichnung festgesetzten Teilflächen wie folgt als Höchstmaß festgesetzt: 

- Teilflächen WA 1: II Vollgeschosse 
- Teilfläche   WA 2: III Vollgeschosse 

 
2.2.2 Zahl der Vollgeschosse auf der Fläche für den Gemeinbedarf „sozialen Zwecken dienende Gebäude und 

Einrichtungen“ und auf der Fläche für Sportanlagen  
Die Zahl der Vollgeschosse wird für die gemäß Planzeichnung festgesetzte Fläche für den Gemeinbedarf und Fläche für 
Sportanlagen wie folgt als Höchstmaß festgesetzt: II Vollgeschosse 
 
3. Bauweise (§9 Abs.1 Nr.2 BauGB, BauNVO) 
3.1 Bauweise im allgemeinen Wohngebiet 
Für das in der Planzeichnung festgesetzte allgemeine Wohngebiet wird eine offene Bauweise gemäß §22 Abs.2 BauNVO 
festgesetzt.  
In den gemäß Planzeichnung festgesetzten Teilflächen sind nur folgende Hausformen zulässig: 

Teilflächen WA 1: nur Einzelhäuser 
Teilfläche   WA 2: nur Einzelhäuser 
 

3.2 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche auf der Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestim-
mung „sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“ und der Fläche für Sportanlagen 

(1) Für die in der Planzeichnung festgesetzte Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „sozialen Zwecken 
dienende Gebäude und Einrichtungen“ und für die in der Planzeichnung festgesetzte Fläche für Sportanlagen wird eine ab-
weichende Bauweise gemäß §22 Abs.4 BauNVO festgesetzt.  
Die Gebäude sind ohne seitlichen Grenzabstand an der gemeinsamen Abgrenzung zwischen der in der Planzeichnung fest-
gesetzten Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“ 
und der in der Planzeichnung festgesetzte Fläche für Sportanlagen zu errichten. 
Die maximal zulässige Gebäudelänge ergibt sich aus der in der Planzeichnung durch Baugrenzen festgesetzten überbaubaren 
Grundstücksfläche. 
(2) Auf der in der Planzeichnung festgesetzten Fläche für den Gemeinbedarf „sozialen Zwecken dienende Gebäude und 
Einrichtungen“ und Fläche für Sportanlagen sind Stellplätze und Garagen im Sinne des § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen / 
Nebengebäude im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO auch außerhalb der durch Baugrenzen festgesetzten überbaubaren Grund-
stücksfläche zulässig. 
(3) Auf der in der Planzeichnung festgesetzten Fläche für Sportanlagen sind Beachvolleyballplätze nur außerhalb der durch 
Baugrenzen festgesetzten überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 
 
4.  Mindestgrundstücksgröße (§9 Abs.1 Nr.3 BauGB, BauNVO) 
Für das in der Planzeichnung festgesetzte allgemeine Wohngebiet werden die Mindestgrundstücksgrößen der Baugrundstü-
cke wie folgt festgesetzt.  

Teilflächen WA 1: Mindestgrundstücksgröße 700m² 
Teilfläche   WA 2: Mindestgrundstücksgröße 700m² 
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5. Höchstzulässige Anzahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 
In den in der Planzeichnung festgesetzten Teilflächen WA1 des allgemeinen Wohngebietes ist höchstens eine Wohnung je 
Wohngebäude zulässig.  
In den in der Planzeichnung festgesetzten Teilflächen WA1 kann ausnahmsweise eine zweite Wohnung untergeordneter 
Größe zugelassen werden, wenn sie höchstens ein Drittel der Geschossfläche des Wohngebäudes einnimmt. 
 
6.  Versickerung und Rückhaltung von Niederschlagswasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 14. BauGB) 
6.1 Anlagen für die Versickerung und Rückhaltung von Niederschlagswasser 
Innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Flächen für die Versickerung und Rückhaltung von Niederschlagswasser (§ 
9 Abs. 1 Nr. 14. BauGB) sind nur Mulden und Rigolen für die Versickerung und Rückhaltung von Niederschlagswasser zuläs-
sig. Mulden sind mit geschlossener Vegetationsdecke gemäß den nachfolgenden textlichen Festsetzungen zum Anpflanzen 
auszuführen. 
 
6.2 Versickerung und Rückhaltung von Niederschlagswasser des allgemeinen Wohngebietes 
Das auf den bebauten Grundflächen im allgemeinen Wohngebiet anfallende Niederschlagswasser, welches nicht auf dem 
Baugrundstück, auf dem es anfällt, versickert oder rückgehalten werden kann, ist in die an das jeweilige Baugrundstück an-
grenzende private Grünfläche, zugleich Fläche für die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser, einzuleiten. 
Die zeichnerische Festsetzung der Flächen für die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser (§ 9 Absatz 1 Nr. 
14 BauGB) erfolgt in der Planzeichnung des Bebauungsplanes. 
 
7. Grünfläche (§9Abs. 1 Nr. 15. BauGB) 
7.1 Private und öffentliche Grünflächen für naturnahe Niederschlagsretention und -entwässerung 
Innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten privaten und öffentlichen Grünflächen für naturnahe Niederschlagsretention 
und -entwässerung ist die Herstellung von begrünten Mulden und Rigolen zur Retention und Versickerung von Niederschlags-
wasser der Straßenverkehrsflächen und Baugebietsflächen im Plangebiet zulässig. 
 
7.2 Öffentliche Grünfläche Parkanlage (Teilfläche 2) 
(1) Innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten öffentlichen Grünfläche Parkanlage (Teilfläche 2) sind folgende Nutzun-
gen zulässig: 

- Parkwege 
- Parkbänke, Abfallbehälter, Fitness- und Sportgeräte für die öffentliche Nutzung 

Die Versiegelung innerhalb der öffentlichen Grünfläche Parkanlage (Teilfläche 2) darf insgesamt 10% der Gesamtfläche nicht 
übersteigen. 
(2) Innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten öffentlichen Grünfläche Parkanlage (Teilfläche 2) sind zusätzlich zu den 
baulichen Anlagen gemäß Abs.(1) naturnah gestaltete Anlagen für die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswas-
ser sowie Rohrrigolen für die Retention und Ableitung von Niederschlagswasser zulässig. 
 
7.3 Öffentliche Grünfläche Kinderspielplatz 
Innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten öffentlichen Grünfläche Kinderspielplatz sind folgende Nutzungen zulässig: 

- Kinderspielplatz einschließlich Spiel- und Klettergeräte, Sandspielflächen und zugehörige Nebenanlagen 
- Parkwege 
- Parkbänke, Abfallbehälter, Fitness- und Sportgeräte für die öffentliche Nutzung 

Die Versiegelung innerhalb der öffentlichen Grünfläche Kinderspielplatz darf insgesamt 15% der Gesamtfläche nicht überstei-
gen. 
 
8. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§9Abs. 1 Nr. 20. 

und 25.a) BauGB i. V. m. §1a Abs. 3 BauGB) 
 
8.1 Ausgleichsmaßnahmen für geplante Eingriffe im Plangebiet innerhalb der geplanten Fläche für den Gemein-

bedarf 
8.1.1 Gehölzpflanzungen innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Flächen zum Anpflanzen auf der ge-

planten Fläche für den Gemeinbedarf (§9 Abs. 1 Nr. 25.a) BauGB) 
Innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen gemäß § 9 Abs. 25 a) BauGB auf der geplanten Fläche für den Gemeinbedarf ist eine dichte Gehölzpflanzung zu 
entwickeln.  
Je 0,5 m² versiegelter Fläche ist hierbei 1m² der in der Planzeichnung gemäß § 9 Abs. 25 a) BauGB festgesetzten Fläche auf 
der geplanten Fläche für den Gemeinbedarf zu bepflanzen. 
Hierzu sind zu pflanzen:  

- je 1m² der festgesetzten Fläche zum Anpflanzen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a) BauGB ein Stück standortgerechter ge-
bietsheimischer Strauch. 

Die Pflanzungen dienen dem Ausgleich für Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft durch die geplante Errichtung baulicher 
Anlagen auf der geplanten Fläche für den Gemeinbedarf bis zu 229,5m² versiegelter Fläche. 
Die festgesetzten Anpflanzungen haben spätestens innerhalb eines Jahres nach Beginn des Eingriffs zu erfolgen. Die Pflan-
zungen sind dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang zu ersetzen. 
 
8.1.2 Anlage einer Extensivwiese innerhalb der öffentlichen Grünflächen Parkanlage (Teilfläche 2) (§9 Abs. 1 Nr. 

25.a) BauGB 
Je 0,5 m² versiegelter Fläche auf der in der Planzeichnung festgesetzten Gemeinbedarfsfläche, die über eine Versiegelung 
von 229,5m² hinausgeht, ist innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten öffentlichen Grünfläche Parkanlage (Teilfläche 
2) 1m² Extensivwiese anzulegen. 
Hierzu ist eine Extensivwiese aus 70 % Gräsern und 30 % Kräutern aus Regiosaatgut (Ostdeutsches Tiefland) anzulegen und 
dauerhaft zu unterhalten.  
Die Anlage der Extensivwiese hat spätestens innerhalb eines Jahres nach Beginn des Eingriffs zu erfolgen. Die Extensivwiese 
ist dauerhaft zu unterhalten. 
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8.2 Ausgleichsmaßnahmen für geplante Eingriffe im Plangebiet innerhalb der geplanten Fläche für Sportanlagen 
8.2.1 Gehölzpflanzungen innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Flächen zum Anpflanzen auf der ge-

planten Fläche für Sportanlagen (§9 Abs. 1 Nr. 25.a) BauGB) 
Innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen gemäß § 9 Abs. 25 a) BauGB auf der geplanten Fläche für Sportanlagen ist eine dichte Gehölzpflanzung zu entwi-
ckeln.  
Je 0,5 m² versiegelter Fläche ist hierbei 1m² der in der Planzeichnung gemäß § 9 Abs. 25 a) BauGB festgesetzten Fläche auf 
der geplanten Fläche für Sportanlagen zu bepflanzen. 
Hierzu sind zu pflanzen:  

- je 1m² der festgesetzten Fläche zum Anpflanzen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a) BauGB ein Stück standortgerechter ge-
bietsheimischer Strauch 

Die Pflanzungen dienen dem Ausgleich für Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft durch die geplante Errichtung baulicher 
Anlagen auf der geplanten Fläche für Sportanlagen bis zu 228m² versiegelter Fläche. 
Die festgesetzten Anpflanzungen haben spätestens innerhalb eines Jahres nach Beginn des Eingriffs zu erfolgen. Die Pflan-
zungen sind dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang zu ersetzen. 
 
8.2.2 Gehölzpflanzungen innerhalb der öffentlichen Grünflächen Parkanlage (Teilfläche 2) (§9 Abs. 1 Nr. 25.a) 

BauGB 
Je 25 m² versiegelter Fläche auf der in der Planzeichnung festgesetzten Fläche für Sportanlagen, die über eine Versiegelung 
von 228m² hinausgeht, ist innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten öffentlichen Grünfläche Parkanlage (Teilfläche 2) 
1 großkroniger standortgerechter Laubbaum gebietsheimischer Arten (Stammumfang 12-14 cm) zu pflanzen. 
Die festgesetzten Anpflanzungen haben spätestens innerhalb eines Jahres nach Beginn des Eingriffs zu erfolgen. Die Pflan-
zungen sind dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang zu ersetzen. 
 
8.3 Ausgleichsmaßnahmen für geplante Eingriffe im Plangebiet innerhalb der geplanten Verkehrsfläche beson-

derer Zweckbestimmung öffentliche Parkfläche 
8.3.1 Gehölzpflanzungen innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten öffentlichen Grünfläche für die natur-

nahe Niederschlagsretention und Entwässerung (RW) (§9 Abs. 1 Nr. 25.a) BauGB) 
Innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen gemäß § 9 Abs. 25 a) BauGB auf der geplanten öffentlichen Grünfläche für die naturnahe Niederschlagsretention und 
Entwässerung (RW) ist eine dichte Gehölzpflanzung zu entwickeln.  
Je 0,5 m² versiegelter Fläche der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung öffentliche Parkfläche ist hierbei 1m² der in 
der Planzeichnung gemäß § 9 Abs. 25 a) BauGB festgesetzten öffentlichen Grünfläche für die naturnahe Niederschlagsre-
tention und Entwässerung (RW) zu bepflanzen. 
Hierzu sind zu pflanzen:  

- je 1m² der festgesetzten Fläche zum Anpflanzen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a) BauGB ein Stück standortgerechter ge-
bietsheimischer Strauch. 

Die Pflanzungen dienen dem Ausgleich für Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft durch Versiegelung auf der öffentlichen 
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung Parkplatz bis zu 770m² versiegelter Fläche. 
Die festgesetzten Anpflanzungen haben spätestens innerhalb eines Jahres nach Beginn des Eingriffs zu erfolgen. Die Pflan-
zungen sind dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang zu ersetzen. 
 
8.3.2 Anlage einer Extensivwiese innerhalb der öffentlichen Grünflächen Parkanlage (Teilfläche 2)  
  (§9 Abs. 1 Nr. 25.a) BauGB 
Je 0,5 m² versiegelter Fläche auf der in der Planzeichnung festgesetzten Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung öf-
fentliche Parkfläche, die über eine Versiegelung von 770m² hinaus geht, ist innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten 
öffentlichen Grünfläche Parkanlage (Teilfläche 2) 1m² Extensivwiese anzulegen. 
Hierzu ist eine Extensivwiese aus 70 % Gräsern und 30 % Kräutern aus Regiosaatgut (Ostdeutsches Tiefland) anzulegen und 
dauerhaft zu unterhalten.  
Die Anlage der Extensivwiese hat spätestens innerhalb eines Jahres nach Beginn des Eingriffs zu erfolgen. Die Extensivwiese 
ist dauerhaft zu unterhalten. 
 
 
8.4 Ausgleichsmaßnahmen für geplante Eingriffe im Plangebiet innerhalb der geplanten öffentlichen Straßen-

verkehrsfläche Planstraße A 
8.4.1 Anpflanzen von Bäumen innerhalb der öffentlichen Straßenverkehrsfläche Planstraße A  
  (§9 Abs.1 Nr. 25.a) BauGB) (§9 Abs. 1 Nr. 25.a) BauGB) 
Innerhalb der öffentlichen Straßenverkehrsfläche Planstraße A sind 10 mittel- bis großkronige hochstämmige standortgerechte 
Laubbäume gebietsheimischer Arten (Stammumfang 12-14 cm) zu pflanzen.  
Die Pflanzungen dienen dem Ausgleich für Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft durch Versiegelung innerhalb der ge-
planten öffentlichen Straßenverkehrsfläche Planstraße A bis zu 250m² versiegelter Fläche. 
Die festgesetzten Anpflanzungen haben spätestens innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung der Straßenverkehrsfläche zu 
erfolgen. Die Pflanzungen sind dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang zu ersetzen. 
 
8.4.2 Anlage einer Extensivwiese innerhalb der öffentlichen Grünflächen Parkanlage (Teilfläche 2)  
  (§9 Abs. 1 Nr. 25.a) BauGB 
Je 0,5 m² versiegelter Fläche innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten öffentlichen Straßenverkehrsfläche Planstraße 
A, die über eine Versiegelung von 250m² hinausgeht, ist innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten öffentlichen Grün-
fläche Parkanlage (Teilfläche 2) 1m² Extensivwiese anzulegen. 
Hierzu ist eine Extensivwiese aus 70 % Gräsern und 30 % Kräutern aus Regiosaatgut (Ostdeutsches Tiefland) anzulegen und 
dauerhaft zu unterhalten.  
Die Anlage der Extensivwiese hat spätestens innerhalb eines Jahres nach Beginn des Eingriffs zu erfolgen. Die Extensivwiese 
ist dauerhaft zu unterhalten. 
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8.5 Ausgleichsmaßnahmen für geplante Eingriffe im Plangebiet innerhalb der geplanten Verkehrsfläche beson-

derer Zweckbestimmung Geh- und Radweg 
8.5.1 Anlage einer Extensivwiese innerhalb der öffentlichen Grünflächen Parkanlage (Teilfläche 2)  
  (§9 Abs. 1 Nr. 25.a) BauGB 
Je 0,5 m² versiegelter Fläche auf der in der Planzeichnung festgesetzten Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung Geh- 
und Radweg ist innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten öffentlichen Grünfläche Parkanlage (Teilfläche 2) 1m² Ex-
tensivwiese anzulegen. 
Hierzu ist eine Extensivwiese aus 70 % Gräsern und 30 % Kräutern aus Regiosaatgut (Ostdeutsches Tiefland) anzulegen und 
dauerhaft zu unterhalten.  
Die Anlage der Extensivwiese hat spätestens innerhalb eines Jahres nach Beginn des Eingriffs zu erfolgen. Die Extensivwiese 
ist dauerhaft zu unterhalten. 
 
8.6 Ausgleichsmaßnahmen für geplante Eingriffe im Plangebiet innerhalb der öffentlichen Straßenverkehrsflä-

che Schäferweg 
8.6.1 Anlage einer Extensivwiese innerhalb der öffentlichen Grünflächen Parkanlage (Teilfläche 2)  
  (§9 Abs. 1 Nr. 25.a) BauGB 
Je 0,5 m² zusätzlich versiegelter Fläche auf der in der Planzeichnung festgesetzten öffentlichen Straßenverkehrsfläche Schä-
ferweg ist innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten öffentlichen Grünfläche Parkanlage (Teilfläche 2) 1m² Extensiv-
wiese anzulegen. 
Hierzu ist eine Extensivwiese aus 70 % Gräsern und 30 % Kräutern aus Regiosaatgut (Ostdeutsches Tiefland) anzulegen und 
dauerhaft zu unterhalten.  
Die Anlage der Extensivwiese hat spätestens innerhalb eines Jahres nach Beginn des Eingriffs zu erfolgen. Die Extensivwiese 
ist dauerhaft zu unterhalten. 
 
8.7 Ausgleichsmaßnahmen für geplante Eingriffe im Plangebiet innerhalb der öffentlichen Grünfläche (Teilfläche 

2) Parkanlage (Parkwege und bauliche Anlagen) 
8.7.1 Anlage einer Extensivwiese innerhalb der öffentlichen Grünfläche Parkanlage (Teilfläche 2)  
  (§9 Abs. 1 Nr. 25.a) BauGB 
Je 0,5 m² versiegelter Fläche auf der in der Planzeichnung festgesetzten öffentlichen Grünfläche Parkanlage (Teilfläche 2) ist 
innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten öffentlichen Grünfläche Parkanlage (Teilfläche 2) 1m² Extensivwiese anzu-
legen. 
Hierzu ist eine Extensivwiese aus 70 % Gräsern und 30 % Kräutern aus Regiosaatgut (Ostdeutsches Tiefland) anzulegen.  
Die Anlage der Extensivwiese hat spätestens innerhalb eines Jahres nach Beginn des Eingriffs zu erfolgen. Die Extensivwiese 
ist dauerhaft zu unterhalten. 
 
8.8 Ausgleichsmaßnahmen für geplante Eingriffe im Plangebiet innerhalb der öffentlichen Grünfläche Kinder-

spielplatz 
8.8.1 Gehölzpflanzungen innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Fläche öffentliche Grünfläche Kinder-

spielplatz (§9 Abs. 1 Nr. 25.a) BauGB) 
Innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten öffentlichen Grünfläche Kinderspielplatz ist als Randbegrünung eine dichte 
Gehölzpflanzung zu entwickeln. 
Je 0,5 m² versiegelter Fläche ist hierbei 1m² der in der Planzeichnung festgesetzten Fläche öffentliche Grünfläche Kinder-
spielplatz zu bepflanzen. 
Hierzu sind zu pflanzen:  

- je 1m² ein Stück standortgerechter gebietsheimischer Strauch 
Die Pflanzungen dienen dem Ausgleich für Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft durch die geplante Errichtung baulicher 
Anlagen auf der geplanten öffentlichen Grünfläche Kinderspielplatz. 
Die festgesetzten Anpflanzungen haben spätestens innerhalb eines Jahres nach Beginn des Eingriffs zu erfolgen. Die Pflan-
zungen sind dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang zu ersetzen. 
 
8.9 Ausgleichsmaßnahmen für geplante Eingriffe im Plangebiet innerhalb der geplanten öffentlichen Straßen-

verkehrsfläche Planstraße B 
8.9.1 Anpflanzen von Bäumen innerhalb der öffentlichen Straßenverkehrsfläche Planstraße B  
  (§9 Abs.1 Nr. 25.a) BauGB) (§9 Abs. 1 Nr. 25.a) BauGB) 
Innerhalb der öffentlichen Straßenverkehrsfläche Planstraße B sind 30 mittel- bis großkronige hochstämmige standortgerechte 
Laubbäume gebietsheimischer Arten (Stammumfang 12-14 cm) zu pflanzen.  
Die Pflanzungen dienen dem anteiligen Ausgleich für Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft durch Versiegelung innerhalb 
der öffentlichen Straßenverkehrsfläche Planstraße B bis zu 750m² versiegelter Fläche. 
Die festgesetzten Anpflanzungen haben spätestens innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung der Straßenverkehrsfläche zu 
erfolgen. Die Pflanzungen sind dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang zu ersetzen. 
 
8.10 Ausgleichs- und Vermeidungsmaßnahmen für geplante Eingriffe im Plangebiet innerhalb der geplanten 

Wohngebietsflächen und der privaten Flächen für die naturnahe Niederschlagsretention und Entwässerung 
(RW) 

8.10.1 Anpflanzen von Bäumen innerhalb der geplanten Wohngebietsflächen (§9 Abs.1 Nr. 25.a) BauGB) 
Als Ausgleich für Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft ist innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Baugebiets-
flächen allgemeines Wohngebiet je angefangene 500 m² Grundstücksfläche 1 standortgerechter gebietsheimischer mittel- 
oder großkroniger Laubbaum (Stammumfang 12-14 cm) zu pflanzen.  
Diese Forderung kann auch durch die Pflanzung von hochstämmigen Obstgehölzen (Süßkirsche, Apfel, Birne) gebietsheimi-
scher Sorten, auf Sämlingsunterlage veredelt, erfüllt werden. 
Die Pflanzungen dienen dem anteiligen Ausgleich für Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft durch Versiegelung innerhalb 
der Wohngebietsflächen. Hierbei ist 1 Baum je 25m² versiegelter Fläche anzurechnen. 
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Die festgesetzten Anpflanzungen haben spätestens innerhalb eines Jahres nach Innutzungnahme des ersten Gebäudes auf 
dem jeweiligen Grundstück zu erfolgen. Die Pflanzungen sind dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang zu ersetzen. 
 
8.10.2 Gehölzpflanzungen innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten privaten Grünfläche für die naturnahe 

Niederschlagsretention und Entwässerung (RW) (§9 Abs. 1 Nr. 25.a) BauGB) 
Innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen gemäß § 9 Abs. 25 a) BauGB auf der geplanten privaten Grünfläche für die naturnahe Niederschlagsretention und 
Entwässerung (RW) sind dichte Gehölzpflanzungen zu entwickeln.  
Je 0,5 m² versiegelter Fläche auf dem zugehörigen Baugrundstück ist hierbei 1m² der in der Planzeichnung gemäß § 9 Abs. 
25 a) BauGB festgesetzten Fläche zum Anpflanzen zu bepflanzen, bis die zum Grundstück gehörende Fläche zum Anpflanzen 
vollständig bepflanzt ist. 
Hierzu sind zu pflanzen:  

- je 1m² der festgesetzten Fläche zum Anpflanzen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a) BauGB ein Stück standortgerechter ge-
bietsheimischer Strauch. 

Die Pflanzungen dienen dem anteiligen Ausgleich für Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft durch Versiegelung innerhalb 
der Wohngebietsflächen. 
Die festgesetzten Anpflanzungen haben spätestens innerhalb eines Jahres nach Beginn des Eingriffs zu erfolgen. Die Pflan-
zungen sind dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang zu ersetzen. 
 
8.10.3 Unzulässigkeit baulicher Anlagen innerhalb privater Grünflächen für die naturnahe Niederschlagsretention 

und Entwässerung (RW) (§9 Abs.1 Nr. 20 BauGB) 
Innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten privaten Grünflächen für die naturnahe Niederschlagsretention und Entwäs-
serung (RW) ist die Errichtung baulicher Anlagen unzulässig. Hiervon ausgenommen sind Grundstückseinfriedungen sowie 
Anlagen für die Regenwasserretention und -versickerung gemäß den Festsetzungen dieses Bebauungsplanes. 
 
8.10.4 Durchschlupffähige Einfriedungen (§9 Abs.1 Nr. 20 BauGB) 
Für die in der Planzeichnung festgesetzten privaten Grünflächen sind Einfriedungen so herzustellen, dass über Gelände Öff-
nungen als Durchschlupf für Reptilien, Amphibien und Kleinsäuger mit einem lichten Öffnungsmaß von mindestens 10cm im 
Durchmesser und einer Anzahl von mindestens 1 Stck. je lfd. m vorhanden sind. 
 
8.11 Wasserdurchlässige Befestigungsaufbauten (§9 Abs.1 Nr. 20 BauGB) 
Für Stellplätze und deren Zufahrten und für Parkplätze einschließlich deren Fahrgassen sind Befestigungen nur mit einem 
dauerhaft wasser- und luftdurchlässigen Aufbau zulässig (z.B. mit Rasensteinen, Schotterrasen oder Pflaster mit mehr als 30 
% Fugenanteil). 
 
8.12 Ausgleichsmaßnahme für Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft durch Versiegelungen im Plangebiet 

des Bebauungsplanes 82/2022 innerhalb der öffentlichen Grünfläche Parkanlage (Teilfläche 1) 
8.12.1 Anlage einer Streuobstwiese innerhalb der öffentlichen Grünfläche Parkanlage (Teilfläche 1) als Ausgleich 

für Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft durch Versiegelungen im Plangebiet des Bebauungsplanes 
82/2022 (§9 Abs. 1 Nr. 20 und 25.a) BauGB i. V. m. §9 Abs. 1a BauGB) 

(1) Innerhalb der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft, 
welche überlagernd auf der in der Planzeichnung festgesetzten öffentlichen Grünfläche Parkanlage (Teilfläche 1) zeichnerisch 
festgesetzt ist, ist eine Extensivwiese mit Obstgehölzen als Streuobstwiese zu entwickeln.  
Hierzu sind zu pflanzen:  

- 182 Stück hochstämmige Obstgehölze (Süßkirsche, Apfel, Birne) gebietsheimischer streuobstgeeigneter Sorten, auf 
Sämlingsunterlage veredelt (Stammumfang 12 bis 14cm). Die Gehölzpflanzungen sind vor Biberverbiss zu schützen. 
- Auf der übrigen Fläche ist eine Extensivwiese aus 70 % Gräsern und 30 % Kräutern aus Regiosaatgut (Ostdeutsches 
Tiefland) anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. 

Die festgesetzten Anpflanzungen haben spätestens innerhalb eines Jahres nach Beginn des Eingriffs zu erfolgen. Die Pflan-
zungen sind dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang zu ersetzen. 
(2) Ein 5m breiter Streifen entlang des Koppehofer Feldgrabens sowie die Zufahrt vom Schäferweg zu diesem Streifen sind 
für die Pflege durch den Wasser- und Bodenverband „Schnelle Havel“ von Gehölzpflanzungen freizuhalten. 
(3) Die Maßnahme gemäß Abs.(1) wird als Ausgleich den Eingriffen in Boden, Natur und Landschaft im Plangebiet des Be-
bauungsplanes 82/2022 vollständig zugeordnet. 
 
II. Nachrichtliche Übernahme gemäß §9 Abs.6 BauGB 
(1) Für das Plangebiet gilt die Satzung über die Herstellung notwendiger Stellplätze in der Gemeinde Oberkrämer (Stellplatz-
satzung) in der jeweils rechtskräftigen Fassung. 
(2) Für das Plangebiet gilt die Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Gemeinde Oberkrämer (Baumschutzsatzung) 
in der jeweils gültigen Fassung. 
(3) Das Plangebiet liegt teilweise im Bereich des Bodendenkmals Nr. 70239, Dorfkern deutsches Mittelalter, Burgwall Mittel-
alter, Burgwall slawisches Mittelalter, Dorfkern Neuzeit, Turmhügel deutsches Mittelalter. 
 
III.  Hinweise zum Artenschutz 
- Avifauna - Maßnahmen zur Vermeidung der Tötung von Individuen oder Schädigung der Entwicklungsformen (§44 
Abs. 1 Nr.1 BNatSchG) 
- Avifauna - Maßnahmen zur Vermeidung der Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten (§44 Abs.1 Nr.3 BNatSchG) 
 

Vorsorgliche Maßnahmen Artenschutz (Avifauna) 
Sollten Eingriffe in Gehölzbestände erforderlich werden, sind die zu beseitigenden Gehölze zuvor durch eine fachkundige 
Person zu begutachten und auf das Vorkommen geschützter Arten (Avifauna) zu untersuchen. Das Ergebnis ist der unteren 
Naturschutzbehörde mitzuteilen.  
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Sollten Fortpflanzungsstätten (Avifauna) oder Rückzugsräume (Fledermäuse) geschützter Arten in den betroffenen Gehölzen 
festgestellt werden, sind in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von 
Verstößen gegen Verbote des § 44 BNatSchG festzulegen. 
Die Regelungen des §39 BNatSchG sind grundsätzlich zu beachten. 
 

IV.  Hinweis zum Immissionsschutz 
Im Hinblick auf eine weiterführende Erhöhung der Wohnqualität wird zum Schutz vor dem Verkehrslärm der Autobahn A10 
empfohlen, zum Schlafen dienende Räume nach Möglichkeit vom Schäferweg / BAB10 abgewandt anzuordnen. 
 
 
4.5.2 Geplante Grünflächen im Bebauungsplan Nr. 80/2021 "Wohngebiet am Schäferweg“ südlich des 

Wohngebietes Schäfergarten (Plangebiet des hier aufzuhebenden VEP) 
 
Südlich des Wohngebietes Schäfergarten (Plangebiet des hier aufzuhebenden VEP) ist im Entwurf des Bebau-
ungsplanes Nr. 80/2021 "Wohngebiet am Schäferweg“ die Festsetzung von privaten und öffentlichen Grünflächen 
geplant. Diese geplanten Grünflächen im Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 80/2021 sind Bestandteil eines grün-
räumlichen Systems, das die Gemeinbedarfsflächen im Planbereich, die Grünflächen des Wohngebietes Schä-
fergarten und die im östlichen Teil des Bebauungsplanes Nr. 80/2021 geplanten großräumigen Grünflächen mit 
einander verbinden wird. 
Die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 80/2021 stehen der vorliegend geplanten Aufhebung des 
VEP „Wohnpark Bahnstraße – Schäferweg 1“ nicht entgegen.  
 
Mit den im Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 80/2021 geplanten privaten Grünflächen Wohngarten soll die Mög-
lichkeit des Zuerwerbs dieser Flächen zu den nördlich davon gelegenen Reihenhausgrundstücken planerisch 
vorbereitet werden.  
Das Wohngebiet Schäfergarten (Plangebiet des hier aufzuhebenden VEP) weist angrenzend an die im Bebau-
ungsplan Nr. 80/2021 geplanten privaten Grünflächen eine verdichtete Reihenhausbebauung auf. Die rückwärti-
gen Gartenflächen sind teilweise sehr klein und haben bei den Reihenmittelhäusern Größen von ca. 50m² bis 
70m². Bisher haben die Nutzer dieser sehr kleinen Gartenflächen von der Lage am unbebauten Landschaftsraum 
profitiert. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 80/2021 entfällt dieser Vorteil. Um die hierdurch betroffe-
nen privaten Belange im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 80/2021 angemessen zu berücksich-
tigen ist geplant, die Voraussetzungen für den Zuerwerb von privater Gartenfläche durch entsprechende Festset-
zung im Bebauungsplan Nr. 80/2021 zu ermöglichen. Durch die geplante Erweiterung könnten für die rückwärti-
gen Gartenflächen der Reihenmittelhäuser rückwärtige Gartengrößen zwischen ca. 80 m² und 100m² erreicht 
werden. Für die Reihenendhäuser ergeben sich entsprechend größere Gartenflächen. 
 
Zwischen der westlichen geplanten privaten Grünfläche und den Reihenhausgärten liegt eine im VEP "Wohnpark 
Bahnstraße - Schäferweg 1" (siehe unter 7.2) vermutlich geplante öffentliche Grünfläche (siehe unter 8.3), die an 
den Schmalstellen, insbesondere angrenzend an die Gärten der Reihenmittelhäuser, nur ca. 1,5m breit ist. Nach 
Lage und Zuschnitt ist diese Fläche kaum als vermutete öffentliche Grünfläche nutzbar.  
Im Ergebnis der vorliegend geplanten Aufhebung des VEP "Wohnpark Bahnstraße - Schäferweg 1" stehen die 
Festsetzung des VEP „Wohnpark Bahnstraße – Schäferweg 1“ der Erweiterung der Wohngärten jedenfalls nicht 
entgegen.  
 
 
Geplante private westliche Grünflächen südlich des Wohngebietes Schäfergarten (Plangebiet des hier 
aufzuhebenden VEP) 
 
Ausschnitt städtebaulicher Entwurf BP 80/2021 
"Wohngebiet am Schäferweg“ 

 
 
 
 
 
Wohnbaugrundstücke im Wohngebiet Schäfergarten 
Wiesenweg 1 bis 7 
 
Vermutete öffentliche Grünfläche VEP "Wohnpark 
Bahnstraße - Schäferweg 1" (siehe unter 8.3) 
 
geplante private Grünfläche Wohngarten im Bebau-
ungsplan Nr. 80/2021 "Wohngebiet am Schäferweg“ 
(siehe unter 4.5) 
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Geplante private östliche Grünflächen südlich des Wohngebietes Schäfergarten (Plangebiet des hier auf-
zuhebenden VEP) 
 
Ausschnitt städtebaulicher Entwurf BP 80/2021 
"Wohngebiet am Schäferweg“ 

 

 
 
 
 
 
 
Wohnbaugrundstücke im Wohngebiet Schäfergarten 
Wiesenweg 18 bis 21 
 
 
 
geplante private Grünfläche Wohngarten im Bebau-
ungsplan Nr. 80/2021 "Wohngebiet am Schäferweg“ 
(siehe unter 4.5) 
 

 
 
4.6 In Aufstellung befindlicher Bebauungsplan Nr. 82/2022 „Wohngebiet Schäferweg / Koppehof - am 

Bahnhof“ 
 
Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 82/2022 „Wohngebiet Schäferweg / Koppehof - am Bahnhof“ liegt in 
der Gemeinde Oberkrämer im Südosten des OT Vehlefanz zwischen Schäferweg, Koppehof und dem Haltepunkt 
der Regionalbahn. 
Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 82/2022 „Wohngebiet Schäferweg / Koppehof - am Bahnhof“ umfasst 
in der Gemarkung Vehlefanz: 
• die östliche Teilfläche der Sportanlage am Regionalbahnhaltepunkt Vehlefanz zwischen bisheriger Sauenan-

lage und Bärenklauer Straße (Flur 9 Flst. 40 tlw. und 443 tlw.) 
• die Fläche der ehemaligen Sauenanlage nahe dem Regionalbahn-Haltepunkt Vehlefanz (Flur 9 Flst. 422, 456, 

493); 
• Brach- und Gartenflächen in Verlängerung der Straße „Am Sportplatz“ (Flur 9 Flst. 39/7 tlw., 33/1, 32/1, 31/1 

tlw.) 
• teilweise landwirtschaftlich bebaute und im Übrigen brach liegende Flächen zwischen Koppehof und Schäfer-

weg (Flur 9 Flst. 439, 440) sowie die südliche Teilfläche der Straße „Koppehof“ (Flur 9 Flst.455 tlw.)  
• einen Teil des Tränkegrabens und des Elsgrabens östlich von Koppehof (Flst. 25)  
• eine Teilfläche des Schäferweges von der Einmündung der geplanten Erschließung von Bebauungsplangebiet 

80/2021 bis zur Querung Tränkegraben (Flur 9 Flst.496 tlw.) 
Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 7,79 ha. Die Grenze des Plangebietes des Bebauungsplanes Nr. 82/2022 
ist unter 4.2 dargestellt. 
 
Planungsziel des Bebauungsplanes Nr. 82/2022 „Wohngebiet Schäferweg / Koppehof - am Bahnhof“ ist es, 
entsprechend dem bestehenden Bedarf die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen für die Entwick-
lung eines allgemeinen Wohngebietes, die zugehörigen Erschließungsanlagen und Grünflächen (Parkanlage, 
Spielplatz, Regenwasserretention, Anpflanzungen). Hierbei werden insbesondere auch die Anforderungen der 
Niederschlagsentwässerung und des ökologischen Ausgleichs berücksichtigt. 
Mit der Gliederung des Plangebietes durch Grünflächen sowie entsprechende Festsetzungen für das Maß der 
baulichen Dichte, Mindestgrundstücksgrößen und Beschränkung der zulässigen Anzahl der Wohnungen wird die 
Entwicklung einer ortsüblichen Siedlungsstruktur und Bebauungsdichte im Plangebiet gesichert. 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 82/2022 „Wohngebiet Schäferweg / Koppehof - am Bahnhof“ erfolgt 
parallel zur hier vorliegenden Aufhebung VEP „Wohnpark Bahnstraße – Schäferweg 1“. Mit der geplanten Ent-
wicklung eines Wohngebietes einschließlich der zugehörigen Erschließungsstraßen und Grünflächen auf der Flä-
che der ehemaligen Sauenanlage, die das Plangebiet des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. 
82/2022 umfasst, wird zugleich der potentielle Immissionsschutzkonflikt beseitigt, der sich aus der Nachbarschaft 
zwischen Wohnnutzungen und der Sauenanlage ergibt.  
Die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 82/2022 stehen der vorliegend geplanten Aufhebung des 
VEP „Wohnpark Bahnstraße – Schäferweg 1“ nicht entgegen.  
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5. Bestand im Plangebiet des aufzuhebenden VEP - Fotodarstellung 
 
Das Wohngebiet Schäfergarten im Plangebiet des aufzuhebenden VEP „Wohnpark Bahnstraße – Schäferweg 1“ 
weist eine verdichtete Bebauung mit Reihen- und Doppelhäusern auf. An den Wohnstraßen des Wohngebietes 
Schäfergarten schaffen die Reihen- und Doppelhäuser trotz der Verdichtung eine urbane Qualität und prägen 
einen eigenen Gebietscharakter. Zur Gewährleistung eines angemessenen Grünanteils sind innerhalb des Wohn-
gebietes Schäfergarten mehrere Grünflächen vorhanden. 
 

Einmündung der Hauptzufahrtstraße in die Bärenklauer 
Straße  
  

 
Reihenhäuser an der Hauptzufahrtstraße 

Reihenhäuser an einer Anliegerstraßen 
 

 
Reihen- und Doppelhäuser an einer Anliegerstraßen 
 

südlicher Spielplatz im Wohngebiet Schäfergarten 
 

 

 

 
westlicher Spielplatz im Wohngebiet Schäfergarten 

Zugang zum Wohngebiet Schäfergarten von Südwest 
aus Richtung Hort / Kita, Blick aus West  

 
Zugang zum Wohngebiet Schäfergarten von Südwest 
aus Richtung Hort / Kita, Blick aus Ost 
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Blick aus Südwest zum Wohngebiet Schäfergarten (Plangebiet des aufzuhebenden VEP) 
 
 
6. Erschließung 
 
6.1 Straßenseitige Erschließung 
 
Das Wohngebiet Schäfergarten ist von der Bärenklauer Straße (Kreisstraße K6506) aus durch eine Hauptzufahrt-
straße mit anschließenden Anliegerstraßen erschlossen. Die gesamte innere Erschließung des Plangebietes ist 
als verkehrsberuhigter Bereich beschildert. 
Ein Netz von Geh- und Radwegen durchzieht das Wohngebiet und schafft zusätzliche Anbindungen an die Um-
gebung. 
Die geplante Aufhebung des VEP „Wohnpark Bahnstraße – Schäferweg 1“ hat auf die öffentlichen Erschließungs-
anlagen keine Auswirkungen. 
 
 
6.2 Öffentlicher Personen-Nahverkehr 
 
Das Plangebiet ist ca. 500m vom Regionalbahn-Haltepunkt Vehlefanz entfernt. Vom Haltepunkt Vehlefanz aus 
verkehrt die Regionalbahn in Richtung Kremmen und in Richtung Hennigsdorf, von wo aus Anschluss an das 
Netz der Berliner S-Bahn und weitere Regionalbahnrichtungen besteht. 
In der Bärenklauer Straße, im Bereich der westlich dem Plangebiet benachbarten Grundschule Vehlefanz, befin-
den sich ebenfalls Haltepunkte der Regionalbuslinien. 
 
 
6.3 Ruhender Verkehr 
 
Im Wohngebiet Schäfergarten besteht ein Defizit an Stellplätzen, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des hier 
aufzuhebenden VEP „Wohnpark Bahnstraße – Schäferweg 1“ noch keine gemeindliche Stellplatzsatzung 
bestand. Zwischenzeitlich wurden im Bereich des westlich benachbarten Gemeinbedafsstandortes zusätzliche 
Stellplätze geschaffen, die auch durch die Bewohner des Wohngebietes Schäfergarten mit genutzt werden. 
Für die zukünftige bauliche Veränderungen im Plangebiet gilt die Satzung über die Herstellung notwendiger 
Stellplätze in der Gemeinde Oberkrämer in der jeweils rechtskräftigen Fassung. Hierauf hat die geplante 
Aufhebung des VEP „Wohnpark Bahnstraße – Schäferweg 1“ keine Auswirkungen. 
Die aktuelle Fassung der Stellplatzsatzung kann auf der Webseite der Gemeinde Oberkrämer (www.oberkrae-
mer.de) eingesehen und heruntergeladen werden.  
 
 
6.4 Vorhandene Niederschlagsentwässerung  
 
Wegen des bindigen Bodens und des hohen Versiegelungsgrades ist die Versickerung des im Plangebiet des 
aufzuhebenden VEP anfallenden Niederschlagswassers nur teilweise möglich. Ein wesentlicher Teil des Nieder-
schlagswassers wird in Regenwasserkanälen gesammelt und über den Burgwallgraben in die Hörste geleitet. 
Die geplante Aufhebung des VEP „Wohnpark Bahnstraße – Schäferweg 1“ hat auf die Niederschlagsentwässe-
rung im Plangebiet keine Auswirkungen. 
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6.5 Leitungsgebundene Ver- und Entsorgung 
 
Das Plangebiet des aufzuhebenden VEP „Wohnpark Bahnstraße – Schäferweg 1“ ist vollständig durch Ver- und 
Entsorgungsleitungen für Frischwasser, Schmutzwasser, Elektroenergie erschlossen. Auch Ver- und 
Entsorgungsleitungen für Erdgas und Telekommunikation sind vorhanden. 
Die geplante Aufhebung des VEP „Wohnpark Bahnstraße – Schäferweg 1“ hat auf die leitungsgebundene Ver- 
und Entsorgung im Plangebiet keine Auswirkungen. 
Die Anforderungen zum Schutz vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen sind auch nach Aufhebung des VEP 
unverändert weiterhin zu beachten. 
 
 
6.6 Abfallentsorgung 
 
Für die Abfallentsorgung im Planbereich ist der Landkreis Oberhavel zuständig. 
Für die Abfuhr von Wertstoffen und Restmüll aus den Haushalten werden die betreffenden Behälter durch die 
Anlieger zum Entsorgungszeitpunkt am Straßenrand aufgestellt und nach erfolgter Entleerung wieder zurück auf 
die jeweiligen Grundstücke gebracht. 
Die geplante Aufhebung des VEP „Wohnpark Bahnstraße – Schäferweg 1“ hat auf die Abfallentsorgung im Plan-
gebiet keine Auswirkungen. 
 
 
7. Planunterlagen des aufzuhebenden VEP „Wohnpark Bahnstraße – Schäferweg 1“ 
 
7.1 Übersicht der zum aufzuhebenden VEP „Wohnpark Bahnstraße – Schäferweg 1“ gehörenden 

Planunterlagen 
 
Der Vorhaben- und Erschließungsplan "Wohnpark Bahnstraße - Schäferweg 1" (VBB VIAK, Internationales Han-
delszentrum, POB 107 Friedrichstraße, 10117 Berlin, 16.05.1994) trat bereits 1995 in Kraft und wurde dann zeit-
nah realisiert. 
 
Der aufzuhebende Vorhaben- und Erschließungsplan "Wohnpark Bahnstraße - Schäferweg 1" umfasst folgende 
Unterlagen: 
 

- Satzungsplan Vorhaben- und Erschließungsplan "Wohnpark Bahnstraße - Schäferweg 1" bestehend aus 
der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen  
 
- Begründung des Vorhaben- und Erschließungsplan "Wohnpark Bahnstraße - Schäferweg 1" 
 
- Grünordnungsplan "Wohnpark Bahnstraße - Schäferweg 1" 
 
- Begründung / Erläuterung Grünordnungsplan "Wohnpark Bahnstraße - Schäferweg 1" 
 
- Durchführungsvertrag zum Vorhaben- und Erschließungsplan "Wohnpark Bahnstraße - Schäferweg 1" 

 
Auf den Inhalt dieser Planunterlagen wird nachfolgend näher eingegangen.  
 
 
7.2 Festsetzungen des aufzuhebenden VEP „Wohnpark Bahnstraße – Schäferweg 1“ (Satzungsplan) 
 
Der Vorhaben- und Erschließungsplan "Wohnpark Bahnstraße - Schäferweg 1" (VBB VIAK, Internationales Han-
delszentrum, POB 107 Friedrichstraße, 10117 Berlin, 16.05.1994) trat bereits 1995 in Kraft und wurde dann zeit-
nah realisiert. Er umfasst die Fläche im Bereich der heutigen Straßen Wiesenweg, Koppelweg, Hirtenweg, Hirten-
grund, Zum Schäfergarten und Lämmerweide. 
 
Der VEP "Wohnpark Bahnstraße - Schäferweg 1" trifft folgende Festsetzungen: 
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VEP "Wohnpark Bahnstraße - Schäferweg 1" (VBB VIAK, Internationales Handelszentrum, POB 107 Fried-
richstraße, 10117 Berlin, 16.05.1994) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Gemeinde Oberkrämer, Aufhebung VEP „Wohnpark Bahnstraße – Schäferweg 1“ im OT Vehlefanz     Satzung April 2024 

Planungsbüro Ludewig GbR 31

 

 
 

 
 

 

 
(Auszug) 
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7.3 Inhalte der Begründung des VEP „Wohnpark Bahnstraße – Schäferweg 1“ 
 

Deckblatt der Begründung des VEP „Wohnpark Bahn-
straße – Schäferweg 1“ 

Inhalt der Begründung des VEP „Wohnpark Bahn-
straße – Schäferweg 1“ 
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Zu den Inhalten des VEP, den Auswirkung der Planung, der Grünordnung und Flächenbilanz wird in der Be-
gründung des VEP ausgeführt: 
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Anlage 2 der Begründung des VEP „Wohnpark Bahnstraße – Schäferweg 1“ – Gestaltungsplan 
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7.4 Inhalte des Grünordnungsplanes „Wohnpark Bahnstraße – Schäferweg 1“ 
 
Grünordnungsplan (Zeichnung) 
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Die Festlegungen des Grünordnungsplanes innerhalb des Plangebietes wurden in den Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan übernommen. Die Begründung der Aufhebung der betreffenden Festsetzungen des VEP zu Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Einwicklung der Natur und Landschaft erfolgt unter 8.4. 
Für den Grünordnungsplan liegt eine Begründung / Erläuterung vor. In Anlage 3 der Begründung / Erläuterung 
des Grünordnungsplanes sind Angaben zu den vorgeschlagenen Ersatzmaßnahmen außerhalb des Plange-
bietes enthalten. (siehe hierzu unter 9.) 
 
 
7.5 Inhalte des Durchführungsvertrages zum VEP „Wohnpark Bahnstraße – Schäferweg 1“ 
 
Der Durchführungsvertrag mit Datum vom 22.05.1995 bezieht sich auf folgende Regelungsinhalte: 
 

 
 

Hierzu werden im o. g. Vertrag geregelt: 
§ 2 Fertigstellung der Anlagen 
§ 3 Art und Umfang der Erschließungsanlagen 
§ 4 Ausschreibung, Vergabe und Bauleitung 
§ 5 Baudurchführung 
§ 6 Haftung und Verkehrssicherung 
§ 7 Gewährleistung und Abnahme 
§ 8 Übernahme der Erschließungsanlagen 
§ 9 Sicherheitsleistungen 
§ 10 Ersatz gemeindlicher Aufwendungen 
§ 11 Folgeeinrichtungen 
§ 12 Bestandeil des Vertrages 
§ 13 Schlussbestimmungen 
§ 14 Wirksamwerden 

Der Durchführungsvertrag wurde durch den Vorhabenträger durch die Herstellung der Erschließungsanlagen 
sowie durch die Gemeinde durch Übernahme der Erschließungsanlagen erfüllt. 
 
 
8. Begründung der Aufhebung der Festsetzungen des VEP „Wohnpark Bahnstraße – Schäferweg 1“ 
 
8.1 Aufhebung der Festsetzung zu Art und Maß der baulichen Nutzung und der überbaubaren Grund-

stücksfläche 
 
Zur Art der baulichen Nutzung trifft der aufzuhebende VEP folgende Festsetzungen: 
 

Auszug Zeichenerklärung der zeichnerische 
Festsetzungen 

textliche Festsetzungen 
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Planzeichnung des aufzuhebenden VEP mit farbiger Hervorhebung des festgesetzten reinen Wohnge-
bietes (WR) 
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Überlagerung der Liegenschaftskarte 2024 mit der Planzeichnung des aufzuhebenden VEP mit farbiger 
Hervorhebung des festgesetzten reinen Wohngebietes (WR) 

 
 

 
Das im aufzuhebenden VEP festgesetzte reine Wohngebiet entspricht den im Plangebiet vorhandenen Wohnge-
bietsflächen. Es wurden 121 Reihenhäuser und 14 Doppelhaushälften, insgesamt 135 Wohneinheiten errichtet. 
Gemäß Vorhaben- und Erschließungsplan sollten 134 Wohneinheiten in Doppel- und Reihenhäusern errichtet 
werden. 
Im gesamten Plangebiet ist eine Grundflächenzahl GRZ 0,4 festgesetzt, die für Stellplätze, Carports und Neben-
anlagen um bis zu 50% überschritten werden darf. Außerdem werden Traufhöhen festgesetzt. Es wird davon 
ausgegangen, dass die Einhaltung dieser Festsetzungen Gegenstand der Prüfung in den damaligen Baugeneh-
migungsverfahren waren. 
 
Die Festsetzung „I“ bzw. „II“ als „Höhe baulicher Anlagen“ bezieht sich vermutlich auf die Zahl der Vollge-
schosse. Ob diese Festsetzung als wirksam anzusehen ist, ist unerheblich, da sie vorliegend aufgehoben wird. 
In der Begründung des VEP wird hierzu ausgeführt: 
 

 
 
Gemäß der aktuell geltenden Fassung der Brandenburgischen Bauordnung gelten alle Geschosse als Vollge-
schosse, in denen Aufenthaltsräume möglich sind. Hiernach ist im Plangebiet des aufzuhebenden VEP eine 2- 
bis 3-geschossige Bebauung vorhanden. 
 
Der aufzuhebende VEP setzt keine Bauweise fest. In der Planzeichnung werden durch Baugrenzen die zu errich-
tenden Reihen- und Doppelhäuser eng umfasst. Hier weicht der bauliche Bestand von den Festsetzungen des 
VEP im Detail ab. Im Südwesten und Südosten des Plangebietes werden die Baugrenzen teilweise überschritte, 
da hier an Stelle der offensichtlich ursprünglich geplanten Doppelhäuser teilweise Reihenhäuser errichtet wurden. 
 
Auf der Grundlage der Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung und der überbaubaren Grundstücks-
fläche ist eine Bebauung aus Reihenhäusern und Doppelhäusern mit prägendem eigenem Gebietscharakter entstan-
den. Die Festsetzungen weichen jedoch teilweise vom Bestand ab oder bedürfen teilweise der Interpretation (I, II = 
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Höhe baulicher Anlagen). Die zwischenzeitlich veränderte Vollgeschossregelung der Brandenburgischen Bauordnung 
erschwert die Anwendung der betreffenden veralteten Festsetzungen zusätzlich.  
Da das bestehende Baugebiet auf Grund der vorhandenen prägenden Bebauung gemäß §34 BauGB beurteilt werden 
kann, somit kein Planerfordernis für einen verbindlichen Bauleitplan besteht und die Festsetzungen des veralteten VEP 
nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprechen, werden diese mit dem VEP aufgehoben. 
 
 
8.2 Aufhebung der bauordnungsrechtlichen Festsetzungen des VEP 
 
Der aufzuhebende VEP „Wohnpark Bahnstraße – Schäferweg 1“ enthält folgende bauordnungsrechtliche Festset-
zungen, die aus folgenden Gründen aufgehoben werden: 
 
Festsetzung des aufzuhebenden VEP: 

 
Die Brandenburgische Bauordnung regelt hierzu: 
 

§ 8 Nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke, Kinderspielplätze  
(1)  Die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren baulichen Anlagen überbauten Flächen der bebauten Grundstücke 
sind  

1.  wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen und  
2.  zu begrünen oder zu bepflanzen, 

soweit dem nicht die Erfordernisse einer anderen zulässigen Verwendung der Flächen entgegenstehen. Satz 1 findet 
keine Anwendung, soweit Bebauungspläne oder andere Satzungen Festsetzungen zu den nicht überbauten Flächen 
treffen. 

 
Dem entsprechend ist eine zusätzliche Festsetzung im VEP nicht erforderlich und kann entfallen. 
 
Festsetzung des aufzuhebenden VEP: 

 
 
Mit Aufhebung des VEP gilt im Plangebiet §34 BauGB, der u. a. regelt: 
 

§ 34 Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile 
(1) Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der 
baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren 
Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
müssen gewahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden. 

 
Wegen der einheitlichen gestalterischen Prägung des bestehenden Wohngebietes sind die Regelungen des 
§34(1) BauGB ausreichend, um zukünftig eine geordnete städtebauliche Entwicklung im Plangebiet des aufzu-
hebenden VEP zu sichern. Die bisher im VEP hierzu getroffenen Festsetzungen sind demnach nicht erforderlich 
und werden aufgehoben. 
 
Festsetzung des aufzuhebenden VEP: 

 
  



Gemeinde Oberkrämer, Aufhebung VEP „Wohnpark Bahnstraße – Schäferweg 1“ im OT Vehlefanz     Satzung April 2024 

Planungsbüro Ludewig GbR 40

 
Grundsätzlich ist hierzu §54(4) Satz 1 Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) zu beachten, der regelt: 

(4) Soweit eine Verunreinigung des Grundwassers nicht zu besorgen ist und sonstige Belange nicht entge-
genstehen, ist Niederschlagswasser zu versickern. 

 
Wegen des bindigen Bodens und des hohen Versiegelungsgrades ist die Versickerung des im Plangebiet des 
aufzuhebenden VEP anfallenden Niederschlagswassers nur teilweise möglich. Ein wesentlicher Teil des Nieder-
schlagswassers wird in Regenwasserkanälen gesammelt und über den Burgwallgraben in die Hörste geleitet. 
Das Plangebiet des aufzuhebenden VEP ist vollständig an die zentrale Schmutzwasserkanalisation angeschlos-
sen. 
Die geplante Aufhebung des VEP „Wohnpark Bahnstraße – Schäferweg 1“ hat auf Niederschlagsentwässerung 
und geordnete Schmutzwasserentsorgung im Plangebiet keine Auswirkungen. 
 
 
8.3 Aufhebung der Festsetzungen des VEP zu Verkehrsflächen, Flächen für Versorgungsanlagen, für 

Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung, Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen und 
Grünflächen 

 
Festsetzungen des aufzuhebenden VEP: 
 

 
 
Mit Ausnahme der im VEP festgesetzten Flächen des reinen Wohngebietes (WR) sind alle übrigen Flächen des 
Plangebietes als Straßenverkehrsfläche, Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung (Mischverkehr für Kfz, 
Fußgänger und Fahrräder) und Flächen für den Geh- und Fahrverkehr festgesetzt. Die Abgrenzung dieser Nut-
zungen untereinander ist auf Grund der plangrafischen schwarz-weiß-Darstellung an vielen Stellen des VEP nicht 
eindeutig möglich. 
Abweichend von den Festsetzungen des VEP wurden alle Straßenverkehrsflächen im Plangebiet als Verkehrs-
beruhigter Bereich ausgebaut und entsprechend beschildert. 
Da die öffentliche Straßenerschließung im Plangebiet vollständig hergestellt wurde und alle Flächen im Plange-
biet, die keine Wohngebietsflächen sind, in kommunales Eigentum überführt wurden, besteht kein Planerfordernis 
zur Sicherung der öffentlichen Erschließung im Plangebiet.  
 
 
Festsetzungen des aufzuhebenden VEP: 
 

 
Die öffentliche Erschließung des Plangebietes mit Ver- und Entsorgungsleitungen und –anlagen für Frischwas-
ser, Schmutzwasser und Elektroenergie ist vollständig hergestellt. Die öffentlichen Ver- und Entsorgungsanla-
gen befinden sich innerhalb der öffentlichen Flächen. Ein Erfordernis für die Sicherung der leitungsgebundenen 
Erschließungen in einem Bauleitplan besteht deshalb nicht.  
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Festsetzung des aufzuhebenden VEP: 
 

   
 
Luftbild Plangebiet des aufzuhebenden VEP zur Darstellung der Kinderspielplätze 
 

 
 
Der Vorhaben- und Erschließungsplan setzt 3 Spielplätze für kleine Kinder fest. In der Umsetzung der Planung 
wurden ein etwas größerer Spielplatz im Südwesten und ein kleiner Spielplatz im mittleren Bereich des südlichen 
Teiles des Plangebietes errichtet. Auf der im VEP festgesetzten südöstlichen Spielfläche befinden sich keine 
Spielgeräte sondern eine Rasenflächen, die ebenfalls zum Spielen genutzt werden kann. Das Wohngebiet hat 
hiermit eine angemessene Ausstattung mit Kinderspielplätzen. Alle Spielflächen befinden sich in kommunaler 
Trägerschaft. Eine planerische Sicherung in einem verbindlichen Bauleitplan ist hierfür nicht erforderlich.  
Die in der Legende mit gerasterter Signatur dargestellte öffentliche Grünfläche ist in der Planzeichnung des VEP 
nicht erkennbar. Möglicher Weise liegt dies an der grafischen Qualität der Planzeichnung. Dies ist jedoch uner-
heblich, da der VEP vorliegend aufgehoben wird und sich alle Flächen innerhalb des Plangebietes in kommuna-
lem Eigentum befinden, die keine Baugrundstücksflächen sind und somit die Gemeinde eine zweckentspre-
chende Nutzung gewährleisten kann. 
 
 
8.4 Aufhebung der Festsetzungen des VEP zu Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Einwicklung 

der Natur und Landschaft 
 
Der aufzuhebende VEP „Wohnpark Bahnstraße – Schäferweg 1“ enthält folgende Festsetzungen von Maßnah-
men zum Schutz, zur Pflege und zur Einwicklung der Natur und Landschaft, die aus folgenden Gründen aufge-
hoben werden: 
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Festsetzung des aufzuhebenden VEP: 

 
 

 

 

Im Zuge der Umsetzung des VEP sind in erheblichem Umfang Gehölzpflanzungen erfolgt. Auch wenn die Stand-
orte der gepflanzten Gehölze nicht genau den im VEP festgesetzten Standorten entsprechen, ist durch die Ge-
hölzpflanzungen insgesamt ein stark durchgrüntes Wohngebiet entstanden.  
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Luftbild Plangebiet des aufzuhebenden VEP zur Darstellung des Baumbestandes 
 

 
 
Fotodarstellung Baumbestand im Plangebiet (an Hand von Beispielen) 
 

Baumbestand Haupterschließung (Koppelweg) Baumbestand Haupterschließung (Koppelweg) 
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Baumbestand Spielplatz Süd – West 
 

 
Gehölzbestand Spielplatz Süd - Mitte 

 
Gehölzbestand Grünfläche südlich Wiesenweg 

 
Gehölzbestand Grünfläche südlich Wiesenweg 

 
Die Gehölze im Plangebiet des aufzuhebenden Bebauungsplanes unterliegen dem Schutz der Baumschutz-
satzung der Gemeinde Oberkrämer, die hierzu in §1 regelt: 
 

 
 
Da die Gehölzpflanzungen im Plangebiet des aufzuhebenden VEP vielfach an anderer Stelle erfolgt sind, als der 
VEP diese festgesetzt hat, ist die Beibehaltung dieser Festsetzungen nicht zweckmäßig.  
Die Regelungen der Baumschutzsatzung der Gemeinde Oberkrämer gewährleisten den Schutz des Gehölzbe-
standes. Eine zusätzliche Festsetzung in einem verbindlichen Bauleitplan ist hierfür nicht erforderlich.  
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8.5 Aufhebung der Festsetzungen des VEP zur Zulässigkeit von Einrichtungen und Anlagen gemäß 
§12 und §14 BauNVO 

 
Der aufzuhebende VEP „Wohnpark Bahnstraße – Schäferweg 1“ enthält folgende Festsetzungen zur Zulässig-
keit von Einrichtungen und Anlagen gemäß §12 und §14 BauNVO, die aus folgenden Gründen aufgehoben wer-
den: 

 
 
Die Zulässigkeit von Stellplätzen und Nebenanlagen regelt sich nach der geplanten Aufhebung des VEP gemäß 
§34 BauGB.  
Für die zukünftige bauliche Veränderungen im Plangebiet gilt die Satzung über die Herstellung notwendiger 
Stellplätze in der Gemeinde Oberkrämer in der jeweils rechtskräftigen Fassung. (siehe unter 6.3) 
 
 
8.6 Aufhebung der Festsetzungen des VEP zu Maßnahmen für den Lärmschutz 
 
Der aufzuhebende VEP „Wohnpark Bahnstraße – Schäferweg 1“ enthält folgende Festsetzungen zu Maßnah-
men für den Lärmschutz, die aus folgenden Gründen aufgehoben werden: 
 

 

 
 

 
Es wird davon ausgegangen, dass die zum Zeitpunkt der Realisierung des VEP geltenden Anforderungen bezüg-
lich des Immissionsschutzes bei der Realisierung des Planvorhabens entsprechend beachtet wurden.  
Zwischenzeitlich haben sich sowohl die rechtlichen Anforderungen zum Immissionsschutz als auch das Verkehrs-
aufkommen der Bärenklauer Straße (frühere Bahnstraße) geändert. Dem entsprechend wären im Falle wesentli-
cher baulicher Änderungen der betreffenden Wohngebäude die dann jeweils geltenden Anforderungen zum Im-
missionsschutz zu beachten. Der Aufhebung der betreffenden Festsetzungen im VEP stehen deshalb Belange 
des Immissionsschutzes nicht entgegen. 
 
 
8.7 Aufhebung sonstiger Festsetzungen  
 

 
 

Festsetzung im aufzuhebenden VEP: 
 

 

 Blick von der Bärenklauer Straße in die Feuerwehrzufahrt (Foto 02/2024) 
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Die im VEP festgesetzte Feuerwehrzufahrt wurde hergestellt. Sie befindet sich auf einer öffentlichen Fläche. 
Eine Festsetzung in einem verbindlichen Bauleitplan ist zur Planungsrechtlichen Sicherung nicht erforderlich. 
 
 
Festsetzung im aufzuhebenden VEP: 

 
 
Die Grundstücksteilungen im Plangebiet des aufzuhebenden VEP sind bereits erfolgt. Sie entsprechen nicht ge-
nau den im VEP festgesetzten geplanten Grundstücksgrenzen. Durch die vorliegend geplante Aufhebung des 
VEP wird dieser Widerspruch gegenstandslos. 
 
 
Festsetzung im aufzuhebenden VEP: 

 
 
Eine im VEP festgesetzte „Stutzfläche“ konnte aus der Planzeichnung nicht ermittelt werden. Zum Zweck und 
der Lage dieser Fläche gibt auch die Begründung des VEP keine Auskunft. 
Deshalb wird davon ausgegangen, dass die Aufhebung des VEP bezüglich der in der Zeichenerklärung aufge-
führten Stutzfläche keine Auswirkungen hat. 
 
 
8.8 Aufhebung der nachrichtlichen Übernahme (Bodendenkmal) 
 

 

 
Der VEP stellt im Plangebiet als nachrichtliche Übernahme ein kleinflächiges Bodendenkmal dar. In der Begrün-
dung des VEP wird angegeben, dass es sich um ein Urnengräberfeld der Eisenzeit handelt. 
Im Geoportal des Landes Brandenburg (https://geoportal.brandenburg.de/de/cms/portal/start/map/3752, Ein-
sichtnahme 15.02.2024) ist an dieser Stelle kein Bodendenkmal dargestellt.  
Die Aufhebung des VEP hat keine Auswirkungen auf den Schutz von Bodendenkmalen. Den Schutz von Boden-
denkmalen regelt das Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg (Brandenbur-
gisches Denkmalschutzgesetz - BbgDSchG) 
 
 
9. Begründung der Aufhebung der Festlegungen des Grünordnungsplanes „Wohnpark Bahnstraße – 

Schäferweg 1“ 
 
9.1 Aufhebung der Festlegungen des Grünordnungsplanes innerhalb des Plangebietes des VEP 

„Wohnpark Bahnstraße – Schäferweg 1“ 
 
Die Festlegungen des Grünordnungsplanes innerhalb des Plangebietes wurden in den Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan „Wohnpark Bahnstraße – Schäferweg 1“ übernommen. Die Begründung der Aufhebung der betreffen-
den Festsetzungen des VEP zu Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Einwicklung der Natur und Landschaft 
erfolgt unter 8.4. 
 
9.2 Ersatzmaßnahmen außerhalb des Plangebietes des VEP „Wohnpark Bahnstraße – Schäferweg 1“ 
 
9.2.1 Vorgeschlagene Ersatzmaßnahmen außerhalb des Plangebietes gemäß Anlage 3 zum Grünord-

nungsplan 
 
Für den Grünordnungsplan liegt eine Begründung und Erläuterung vor. In Anlage 3 der Begründung / Erläuterung 
des Grünordnungsplanes sind Angaben zu den vorgeschlagenen Ersatzmaßnahmen außerhalb des Plangebietes 
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enthalten. Der Durchführungsvertrag enthält keine Regelungen zur Umsetzung von Ersatzmaßnahmen außerhalb 
des Plangebietes. (siehe unter 7.5) 
 
Der Inhalt von Anlage 3 zum Grünordnungsplan Wohnpark Bahnstraße - Schäferweg 1 – Ersatzmaßnah-
men wird nachfolgend widergegeben. 
 
ANLAGE 3 zum Grünordnungsplan Wohnpark Bahnstraße - Schäferweg 1 - Ersatzmaßnahmen 
 

 
Zeichnerische Darstellungen aus ANLAGE 3 zum Grünordnungsplan Wohnpark Bahnstraße - Schäfer-
weg 1 - Ersatzmaßnahmen 
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Zur Umsetzung der Ersatzmaßnahmen außerhalb des Plangebietes des VEP „Wohnpark Bahnstraße – Schä-
ferweg 1“ wurde folgendes durch Erfassung vor Ort mit Stand Februar 2024 festgestellt: 
 
 
9.2.2 Umsetzung der Ersatzmaßnahme E1 – Böschung und Allee entlang der Bahnstraße (heute Bären-

klauer Straße) 
 
Ersatzmaßnahme E1 gemäß Anlage 3 zum Grünordnungsplan: 

 
 
Umsetzung der Ersatzmaßnahme E1 
 

 

 
 
 
Gehölzfläche 
Ersatzmaßnahme E1 
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Die Allee an der Bärenklauer 
Straße (frühere Bahnstraße) 
wurde durch Pflanzung von 
Laubbäumen ergänzt, soweit 
dies bei Erhalt der freiwach-
senden Hecke auf der Bö-
schung möglich war. 
 

 
 

Der Gehölzbestand auf der 
Böschung zur Bärenklauer 
Straße (Kreisstraße) wurde 
weiter entwickelt. Die Gehölze 
dienen der Böschungssiche-
rung und schirmen die Gärten 
der anschließenden Wohn-
grundstücke in Richtung der 
Bärenklauer Straße (Kreis-
straße ab. 
Zugleich bietet der dichte Ge-
hölzbestand im Böschungsbe-
reich auch geeignete Brutha-
bitate für freibrütende Vogelar-
ten. 
 
Mit dem Erhalt des Gehölzbe-
standes im Böschungsbereich 
verbleibt jedoch kaum Platz 
für weitere Straßenbaumpflan-
zungen. 

 
Insgesamt ist innerhalb der Fläche der Ersatzmaßnahme E1 – Böschung und Allee entlang der Bahnstraße 
(heute Bärenklauer Straße) ein Gehölzbestand aus Alleebäumen und freiwachsender Hecke vorhanden. 
 
 
9.2.3 Umsetzung der Ersatzmaßnahme E2 – Schulbereich Ostteil 
 

Ersatzmaßnahme E2 gemäß Anlage 3 zum Grünordnungsplan: 
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Umsetzung der Ersatzmaßnahme E2 
 

Überlagerung „Prinzipielle Ausformung der Ersatzmaß-
nahmen E2“ und Luftbild 

 
Blick zur Einmündung Bärenklauer Straße 

 
Blick aus Richtung Bärenklauer Straße 
entlang der Gehölzpflanzungen  

 
Gehölze und Extensivwiese am Fußweg zu 
Hort und Kita, Blick in Richtung Wohngebiet 
Schäfergarten  

 



Gemeinde Oberkrämer, Aufhebung VEP „Wohnpark Bahnstraße – Schäferweg 1“ im OT Vehlefanz     Satzung April 2024 

Planungsbüro Ludewig GbR 51

 
Blick nach Nord entlang der Gehölzfläche zwischen 
Zufahrtstraße Schule und Wohngebiet Schäfergarten 

 
Bllick entlang des Fußweges zum 
Erweiterungsgebäude der Grundschule 

 
Bllick entlang des Fußweges zum Hortgebäude 

 
Bllick entlang des Fußweges zum Hortgebäude 

 
Blick entlang des Fußweges zum Wohngebiet Schä-
fergarten 

 
Blick nach Süd zur Gehölzpflanzung 

 
Die Gehölzpflanzungen innerhalb der Ersatzfläche E2 sind zu großen Teilen auf der Böschung zwischen der 
bestehenden Zufahrt zur Grundschule und dem Wohngebiet Schäfergarten erfolgt. Die Lage der Schulzufahrt 
wurde hierfür gegenüber der ursprünglichen Planung etwas nach Westen verschoben. So schaffen die Gehölze 
heute eine Abschirmung des Wohngebietes Schäfergarten gegenüber dem benachbarten Schul- und Hortstand-
ort. Weitere Gehölzpflanzungen sind auf der übrigen Fläche E 2 erfolgt. 
In einen Teil der Fläche E2, die in der zeichnerischen Darstellung der Anlage 3 des Grünordnungsplanes Prinzi-
pielle Ausformung der Ersatzmaßnahmen E2 als Spielplatzfläche Kies dargestellt ist, ragt der südliche Be-
reich des Ergänzungsbaus der Grundschule Vehlefanz.  
Die Zufahrtstraße des Gemeinbedarfsstandortes mit anliegenden Stellplätzen sowie das Hortgebäude mit zuge-
hörigen Freiflächen liegen im Südwesten der Ersatzfläche E2. Im Übrigen sind auf der Ersatzfläche E2 Extensiv-
wiesenflächen und Gehölzbestände vorhanden. Auf der Fläche östlich des Hortgebäudes sind zusätzliche Aus-
gleichspflanzungen für den Hort erfolgt. 
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9.2.4 Umsetzung der Ersatzmaßnahme E3 – Koppehofer Weg (heutiger Schäferweg) 
 
Ersatzmaßnahme E3 gemäß Anlage 3 zum Grünordnungsplan: 
 

 
 
Umsetzung der Ersatzmaßnahme E3 
 
Luftbild und Liegenschaftskarte mit Umgrenzung der Ersatzfläche E3 

 
 

Blick aus West von der Querung des Schäferweges 
über den Tränkegraben auf den Gehölzbestand in 
der Ersatzfläche E3 

Blick aus West von der Querung des Schäferweges 
über den Tränkegraben auf den Gehölzbestand in 
der Ersatzfläche E3 
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Innerhalb der Fläche E3 ist auf der Südseite des Schäferweges ein dichter Gehölzstreifen vorhanden. Hiervon 
ausgenommen sind lediglich die Ackerzufahrten sowie die notwendigen Sichtflächen im ebenerdigen Kreuzungs-
bereich des Schäferweges und der Kremmener Bahn.  
Im Rahmen des zwischenzeitlich erfolgten Ausbaus des Schäferweges als ländlicher Wegebau wurde die Ge-
hölzreihe auf der Südseite des Schäferweges erhalten. 
 
 
10. Auswirkungen der Planung 
 
10.1 Auswirkungen auf die Zulässigkeit von Vorhaben 
 
 
Mit Aufhebung des VEP gilt im Plangebiet §34 BauGB, der u. a. regelt: 
 

§ 34 Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile 
(1) Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der 
baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren 
Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
müssen gewahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden. 
… 

 
Da im Plangebiet des aufzuhebenden VEP keine bisher unbebauten Baugrundstücke vorhanden sind, wird sich 
die weitere städtebauliche Entwicklung im Plangebiet auf eventuelle Änderungen bestehender baulicher Anlagen 
beschränken. Im Falle des Rückbaus oder der Zerstörung bestehender Bebauung (z. B. durch Feuer) käme auch 
eine Ersatzbebauung hierfür in Betracht.  
 
Wegen der einheitlichen städtebaulichen und baugestalterischen Prägung des bestehenden Wohngebietes sind 
die Regelungen des §34(1) BauGB ausreichend, um zukünftig eine geordnete städtebauliche Entwicklung im 
Plangebiet des aufzuhebenden VEP zu sichern.  
 
 
10.2 Entschädigungsansprüche 
 
Zur Entschädigung bei Aufhebung einer zulässigen Nutzung regelt das BauGB: 
 

§ 42 Entschädigung bei Änderung oder Aufhebung einer zulässigen Nutzung 
(1) Wird die zulässige Nutzung eines Grundstücks aufgehoben oder geändert und tritt dadurch eine nicht nur unwesentli-
che Wertminderung des Grundstücks ein, kann der Eigentümer nach Maßgabe der folgenden Absätze eine angemessene 
Entschädigung in Geld verlangen. 

 
Da die gemäß dem aufzuhebenden VEP zulässigen Nutzungen im Plangebiet bereits realisiert wurden und das 
Plangebiet innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles gemäß § 34 BauGB liegt, werden mit der 
Aufhebung des VEP nicht zugleich die hier zulässigen baulichen Nutzungen aufgehoben. 
Deshalb tritt durch die Aufhebung des VEP keine wesentliche Wertminderung der Grundstücke im Sinne des § 
42 BauGB ein und es können sich insofern aus der Aufhebung des VEP auch keine Entschädigungsansprüche 
ergeben. 
 
 
10.3 Auswirkungen auf Natur und Landschaft (Eingriffsausgleich) 
 
Die Aufhebung des VEP erfolgt als Planungsmaßnahme der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach 
§13a BauGB. 
Gemäß §13a(2)4. BauGB gelten in den Fällen des §13a(1) Satz 2 Nr. 1 BauGB Eingriffe, die auf Grund der 
Planung (hier Planaufhebung) zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planerischen 
Entscheidung erfolgt oder zulässig. Demnach wäre auch im Falle einer Planaufhebung nach § 13a BauGB ein 
Ausgleich zusätzlicher Eingriffe nach dem Naturschutzrecht nicht erforderlich, falls sich ein solcher Eingriff aus 
der Planaufhebung ergeben sollte.  
 
Der aufzuhebende VEP „Wohnpark Bahnstraße – Schäferweg 1“ hatte in seinem Geltungsbereich Festsetzun-
gen von Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Einwicklung von Natur und Landschaft getroffen, die dem 
Ausgleich des durch den VEP verursachten Eingriffs nach dem Naturschutzrecht dienten. Diese Festsetzungen 
waren aus dem zugehörigen Grünordnungsplan übernommen worden. Die Begründung der Aufhebung der be-
treffenden Festsetzungen des VEP zu Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Einwicklung der Natur und Land-
schaft erfolgt unter 8.4. 
 
In der Anlage 3 der Begründung / Erläuterung des Grünordnungsplanes sind Angaben zu vorgeschlagenen Er-
satzmaßnahmen außerhalb des Plangebietes enthalten.  
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Der Durchführungsvertrag enthält keine Regelungen zur Umsetzung von Ersatzmaßnahmen außerhalb des Plan-
gebietes. (siehe unter 7.5)  
Die Umsetzung der in Anlage 3 der Begründung / Erläuterung des Grünordnungsplanes vorgeschlagenen Ersatz-
maßnahmen außerhalb des Plangebietes wurde unter 9.2 dargelegt. 
 
 
10.4 Auswirkungen auf den Artenschutz 
 
Der aufzuhebende VEP aus dem Jahr 1995 enthält keine Regelungen zum Artenschutz. Da das Plangebiet ent-
sprechend den Festsetzungen des VEP vollständig bebaut ist ergeben sich aus der Aufhebung des VEP keine 
zusätzlichen Anforderungen bezüglich des Artenschutzes, z. B. durch bauliche Nutzung bisher unbebauter Flä-
chen. 
Bei allen baulichen Maßnahmen, auch an Bestandsgebäuden, sowie bei eventuellen Eingriffen in Gehölze sind 
insbesondere folgende rechtliche Anforderungen bezüglich des Artenschutzes unabhängig vom aufzuhebenden 
VEP zu beachten: 
 
Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder 
ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 
2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Auf-
zucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 
durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 
3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entneh-
men, zu beschädigen oder zu zerstören, 
4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 
sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (Zugriffsverbote). 

 
 

Beachtung der gesetzlichen Regelung zum Artenschutz im Zusammenhang mit der Beseitigung von Gehölzen 
und anderem Bewuchs (§ 39(5) BNatSchG) 
 
Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) regelt hierzu im §39 Abs.5: 
 

§ 39 Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen; Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen    
… 
 (5) Es ist verboten, 
1.   die Bodendecke auf Wiesen, Feldrainen, Hochrainen und ungenutzten Grundflächen sowie an Hecken und Hängen 

abzubrennen oder nicht land-, forst- oder fischereiwirtschaftlich genutzte Flächen so zu behandeln, dass die Tier- 
oder Pflanzenwelt erheblich beeinträchtigt wird, 

2.   Bäume, die außerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, 
Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzu-
schneiden oder auf den Stock zu setzen; zulässig sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des 
Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen, 

3.   Röhrichte in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September zurückzuschneiden; außerhalb dieser Zeiten dürfen 
Röhrichte nur in Abschnitten zurückgeschnitten werden, 

4.   ständig wasserführende Gräben unter Einsatz von Grabenfräsen zu räumen, wenn dadurch der Naturhaushalt, 
insbesondere die Tierwelt erheblich beeinträchtigt wird. 

 
Die Verbote des Satzes 1 Nummer 1 bis 3 gelten nicht für 
1.   behördlich angeordnete Maßnahmen, 
2.   Maßnahmen, die im öffentlichen Interesse nicht auf andere Weise oder zu anderer Zeit durchgeführt werden kön-

nen, wenn sie 
a)   behördlich durchgeführt werden, 
b)   behördlich zugelassen sind oder 
c)   der Gewährleistung der Verkehrssicherheit dienen, 

3.   nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft, 
4.   zulässige Bauvorhaben, wenn nur geringfügiger Gehölzbewuchs zur Verwirklichung der Baumaßnahmen beseitigt 

werden muss. 
 
 
10.5 Auswirkungen auf Bodenverunreinigungen, Altlasten, Bergbau, Kampfmittel 
 
Für das Plangebiet liegen der Gemeinde keine Informationen über erhebliche Belastungen des Bodens mit 
umweltgefährdenden Stoffen vor. Im Flächennutzungsplan ist im Plangebiet keine Altlastenverdachtsfläche dar-
gestellt.  
Soweit bekannt ist, bestehen für das Plangebiet keine bergbaulichen Rechte oder Baubeschränkungen. 
Im Zusammenhang mit der erfolgten Bebauung und Erschließung des Plangebietes waren bereits die erforderli-
chen Nachweise der Kampfmittelfreiheit zu erbringen. 
Im Zusammenhang mit der vorliegend geplanten Aufhebung des VEP ergeben sich keine erheblichen Auswirkun-
gen durch Bodenverunreinigungen, Altlasten, Bergbau oder Kampfmittelbelastungen. 
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10.6 Auswirkungen auf den Trinkwasserschutz, Gewässerschutz 
 
Im Plangebiet sind keine Gewässer vorhanden. Das Plangebiet liegt nicht in einer Trinkwasserschutzzone. 
Zur vorhandenen Niederschlagsentwässerung siehe Begründung unter 6.4. 
Im Zusammenhang mit der vorliegend geplanten Aufhebung des VEP ergeben sich keine erheblichen Auswirkun-
gen bezüglich des Trinkwasser- und Gewässerschutzes. 
 
 
10.7 Auswirkungen auf den Klimaschutz 
 
Da das Planvorhaben des VEP im Plangebiet bereits vollständig realisiert wurde, ergeben sich aus der Aufhe-
bung des VEP keine erheblichen Auswirkungen auf den Klimaschutz.  
Die rechtlichen Anforderungen zur Minderung des CO2-Ausstoßes für bestehende Gebäude sind, unabhängig 
vom aufzuhebenden VEP, zu beachten. 
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Rechtliche Grundlage der Aufhebung des VEP, Quellen 
 

Rechtliche Grundlagen der Aufhebung des VEP 
- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 

des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist 
 
Weiterführende rechtliche Grundlagen 
- Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist 
- Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) In der Fassung der Bekanntmachung vom 15. November 2018 (GVBl.I/18, [Nr. 

39]) zuletzt geändert durch Gesetz vom Gesetz vom 28. September 2023 (GVBl.I/23, [Nr. 18] 
- Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. 

Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist 
- Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 22. Dezem-

ber 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409) geändert worden ist 
- Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgisches Naturschutzausführungsge-

setz - BbgNatSchAG) vom 21. Januar 2013 (GVBl.I/13, [Nr. 3], S., ber. GVBl.I/13 [Nr. 21]), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 25. September 2020 (GVBl.I/20, [Nr. 28]) 

- Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz - BbgDSchG - vom 24.05.2004 (GVBI. Bbg. Nr.9 vom 24. 05. 2004, S. 215) 
- Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das zuletzt 

durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 19. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1792) geändert worden ist 
- Landesimmissionsschutzgesetz (LImschG) In der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Juli 1999 (GVBl.I/99, [Nr. 17], 

S.386) zuletzt geändert durch Artikel 18 des Gesetzes vom 8. Mai 2018 (GVBl.I/18, [Nr. 8], S.17) 
- Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen 

Lärm – TA Lärm) Vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503) Fundstelle: GMBl 1998 Nr. 26, S. 503 geändert durch 
Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5)  

- Verkehrslärmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. 
November 2020 (BGBl. I S. 2334) geändert worden ist (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) 

- Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4.Januar 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 5) geändert worden ist 

- Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) [1] In der Fassung der Bekanntmachung vom 2. März 2012 (GVBl.I/12, [Nr. 
20]) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Dezember 2017 (GVBl.I/17, [Nr. 28]) 

- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG) In der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juli 2009 (GVBl.I/09, [Nr. 15], 
S.358) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GVBl.I/18, [Nr. 37], S.3)  

- Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) vom 18.12.2007 (GVBI. I S. 235)  
-  Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) in der Fassung der Verordnung vom 29.04.2019, 

(GVBl. II - 2019, Nr. 35), in Kraft getreten mit Wirkung vom 01.07.2019 
- Satzung über den Regionalplan Prignitz-Oberhavel, Sachlicher Teilplan „Windenergienutzung" (ReP-Wind) vom 05. März 

2003 (im Amtsblatt für Brandenburg Nr. 36 vom 10.09.2003) Regionalplan Prignitz-Oberhavel,  
(Hinweis: Der Regionalvorstand der Regionalen Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel (RPG) hat in der Sitzung 1/2018 

am 21. März 2018 die Festlegung getroffen, dass der Regionalplan Prignitz-Oberhavel – Sachlicher Teilplan Windenergie-
nutzung von 2003 nicht weiter angewendet wird.) 

- Satzung über den Regionalplan Prignitz-Oberhavel, Sachlicher Teilplan "Rohstoffsicherung / Windenergienutzung" (ReP-
Rohstoffe) vom 24. November 2010 (ABI. 2012 S. 1659) 

- Regionalplan Prignitz-Oberhavel, Sachlicher Teilplan „Freiraum und Windenergie" (ReP FW), Satzung vom 21.11.2018 
(teilweise genehmigt außer Windenergie, noch nicht in Kraft) 

- Sachlicher Teilplan "Grundfunktionale Schwerpunkte" vom 8. Oktober 2020 (mit Bekanntmachung der Genehmigung im 
Amtsblatt für Brandenburg- Nr. 51 vom 23. Dezember 2020 in Kraft getreten)  

- Regionalplan Prignitz-Oberhavel, sachlicher Teilplan "Windenergienutzung" (ReP Wind), Entwurf vom 8. Juni 2021 
- Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG),  
- Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)  
- Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV),  
- Abfallverzeichnisverordnung (AVV) 
- Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) 
- Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 22. De-

zember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 405) geändert worden ist (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG 2023) 
- Gebäudeenergiegesetz vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Oktober 

2023 (BGBl. 2023 I Nr. 280) geändert worden ist 
- Seveso-III-Richtlinie - RICHTLINIE 2012/18/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 4. Juli 

2012 zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, zur Änderung und anschließenden Aufhe-
bung der Richtlinie 96/82/EG des Rates 

- Störfall-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. März 2017 (BGBl. I S. 483), die zuletzt durch Artikel 107 
der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist 

- Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Gemeinde Oberkrämer -Baumschutzsatzung- vom 01.01.2022 
- Satzung über die Herstellung notwendiger Stellplätze in der Gemeinde Oberkrämer (Stellplatzsatzung) vom 01.01.2024 
 
Quellen 
- Flächennutzungsplan Gemeinde Oberkrämer  
- Landschaftsplan Gemeinde Oberkrämer 
- Brandenburg-viewer 
- Denkmalliste des Landes Brandenburg Landkreis Oberhavel  
- DIN 18005 Schallschutz im Städtebau 
-  Geoportal Brandenburg (https://geoportal.brandenburg.de) 


